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 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
 Sicherheit der Person. 

 (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 3, 
 zitiert nach Simma und Fastenrath 1998: 6) 

 … pas de papiers en Suisse, c’est comme … si tu étais 
 un être mort. C’est comme si tu n’existais pas. 

 (Claudine aus Kamerun) 

1 Einleitung 

Laut einer im Auftrag des Bundesamtes für Migration (BFM) durchgeführten Studie leben in der 
Schweiz zwischen 80'000 und 100'000 sogenannte Sans-Papiers1 (Longchamp et al. 2005). Andere 
Schätzungen gehen je nach Definition, Erhebungsmethoden und Untersuchungszeitraum von 
70'000–180'000 (Piguet und Losa 2002) oder von bis zu 300'000 Sans-Papiers aus (vgl. Efionayi-
Mäder und Cattacin 2001: 11). Doch wer sind sie, diese Menschen, die salopp unter dem Begriff 
Sans-Papiers zusammengefasst werden, als handle es sich um eine einzige homogene Masse? Wo 
leben sie, wo arbeiten sie, wie finanzieren sie sich ihren Lebensunterhalt; wie können sie als 
statusrechtlich illegalisierte Subjekte in der Gesellschaft überleben? Wie ist es möglich, sich im 
Schatten der Gesellschaft aufzuhalten – oder anders gefragt, prägender Teil derselben zu sein, ohne 
die Rechte eines mündigen Mitgliedes zu besitzen? Mit welchen Mitteln und Ressourcen meistern 
sie ihren Alltag? Können sie in ihrer Situation die jedem Menschen unabdingbaren, elementaren 
Grundbedürfnisse decken? Diese und viele andere Fragen standen am Anfang des vorliegenden 
Arbeitsblattes bzw. der ursprünglichen Lizentiatsarbeit und sollen im Folgenden präzisiert und 
behandelt werden.  

1.1 Motivation und Themenwahl 

Das Phänomen Sans-Papiers beschäftigt mich seit mehreren Jahren in verschiedenen Zusammen-
hängen: Einerseits auf politischer und aktivistischer Ebene als Unterstützer der Sans-Papiers-
Bewegung Schweiz, andererseits im beruflichen Umfeld durch meine Tätigkeit in einem Durch-
gangszentrum für AsylbewerberInnen. In beiden Tätigkeitsfeldern entwickelten sich Bekanntschaf-
ten, und Bekanntschaften entwickelten sich zu Freundschaften, wodurch der Thematik eine weitere 
Dimension hinzugefügt wurde, nämlich diejenige der persönlichen Auseinandersetzung mit den 
existenziellen Problemen guter Freunde. In Gesprächen und Diskussionen wurden und werden 
immer wieder alltägliche Probleme aufgeworfen und thematisiert sowie mögliche Lösungsansätze 
gesucht. In meiner Situation als «privilegierter Schweizer Bürger» im Gegensatz zu in der Schweiz 

                                                 
1  Unter Sans-Papiers werden in dieser Arbeit alle in der Schweiz anwesenden Menschen verstanden, 

welche zum gegebenen Zeitpunkt über keine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügen. Zur weiteren Be-
griffsklärung und Ausdifferenzierung des Ausdrucks «Sans-Papiers» vergleiche Kapitel 3.1 und 3.2. 
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lebenden Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung erstaunte mich immer wieder, mit welcher Ruhe 
viele Sans-Papiers ihre prekäre2 Situation angehen können und wie sie mit pragmatischen Lösungs-
ansätzen ihren Alltag organisieren. Trotz dieser äusserlichen Gelassenheit steckt jedoch eine 
Unmenge an ungelösten Problemen hinter dem alltäglichen Leben illegalisierter Personen in der 
Schweiz – sowohl auf rein praktischer Ebene wie beispielsweise der Wohnungs- und Arbeitssuche 
als auch auf tiefer liegender emotionaler und psychologischer Ebene. Die Migration beinhaltet in 
jedem Fall auch eine Verlusterfahrung, beispielsweise den Verlust finanzieller und materieller 
Ressourcen, den Verlust des sozialen Netzes und der Geborgenheit oder auch den Verlust einer 
gemeinsamen Muttersprache und der kulturell vertrauten Lebenswelt (Signer 1999: 21). Es entsteht 
die Notwendigkeit, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden und den Alltag zu organisieren. 
Diese Lebensrealität im Zusammenhang mit einem allgemeinen Menschen- und Grundrechtsan-
spruch zu erfassen und die wichtigsten Problemfelder zu skizzieren, habe ich in meiner vorherigen 
Seminararbeit versucht (Strauss 2006). Das Thema schien jedoch längst nicht ausgeschöpft, was 
mich dazu ermutigte, im Rahmen einer weiterführenden Lizentiatsarbeit den Blickwinkel etwas 
auszuweiten, eine grössere Anzahl Interviews durchzuführen und den Fokus vom Zusammenhang 
der Lebensrealität mit der rechtlichen Situation zusätzlich auf den Zusammenhang mit Grundbe-
dürfnissen und möglichen Ressourcen sowie Handlungsstrategien zu deren Deckung auszuweiten. 

1.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Im Zuge meiner Lizentiatsarbeit, die hier als Arbeitsblatt vorliegt, habe ich neun problemzentrierte 
Interviews3 mit insgesamt elf (teilweise ehemaligen) Sans-Papiers durchgeführt, um direkt von 
Betroffenen in Erfahrung zu bringen, welche Lebensbereiche ihnen am meisten Mühe bereiten, wie 
sie ihre Situation wahrnehmen und mit welchen Mitteln sie ihr Überleben sichern und ihren Alltag 
organisieren. Es wird hierdurch eine akteurzentrierte Innensicht angestrebt, wobei betont werden 
muss, dass sich diese Einzelfallbeispiele nicht auf eine hypothetische Gesamtheit an Sans-Papiers 
übertragen lassen. Das Phänomen des illegalisierten Aufenthaltes ist ein enorm breites Forschungs-
feld mit vielen differenzierten Ausprägungen; kaum eine Lebensgeschichte ist dieselbe wie eine 
andere. Durch diese Beispiele wird lediglich ein unvollständiges Spektrum an verschiedenen 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Alltag von Sans-Papiers aussehen kann und mit welchen Strate-
gien Betroffene damit umgehen können. Die Hauptanliegen dieser Arbeit sind denn auch die 
Skizzierung der Lebensrealität und des persönlichen Umgangs mit derselben, was in folgenden drei 
Grundsatzfragen zum Ausdruck kommt:  

• Wie sieht die Lebensrealität von illegalisierten MigrantInnen4 in der Schweiz aus? 

                                                 
2  Eine Definition des Ausdruckes «prekär», wie er in vorliegender Arbeit verwendet wird, folgt in Kapitel 

1.5. Der Begriff der Prekarität in Anwendung auf die Lebensrealität von Sans-Papiers wird zudem in 
Kapitel 3.4 genauer erläutert. 

3  Das problemzentrierte Interview stellt eine spezifische Form der narrativen Interviews dar, vgl. hierzu 
Kapitel 5.2. 

4  Die Begriffe «Sans-Papiers», «illegalisierte MigrantInnen» und «Papierlose» werden in dieser Arbeit 
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• Welche alltäglichen Lebensbereiche werden von Sans-Papiers als Problemfelder wahrge-
nommen? 

• Welche Strategien entwickeln illegalisierte MigrantInnen in der Schweiz, um mit spezifischen 
Problemen umzugehen und ihren Alltag zu bestreiten? 

Um sich diesen Fragen annähern und sie beantworten zu können, wurden folgende Unterbereiche 
behandelt: 

• Wie ist die rechtliche Situation von Sans-Papiers in der Schweiz? Welche Grund- und Men-
schenrechte sind unabhängig vom Aufenthaltsstatus garantiert? 

• Wie steht die Lebensrealität von illegalisierten MigrantInnen in der Schweiz mit der Befriedi-
gung allgemeiner Grundbedürfnisse im Einklang? Wie können die Grund-bedürfnisse ge-
deckt werden, wo bestehen Lücken? 

• Mit welchen Mitteln und Ressourcen5 sichern sich Sans-Papiers ihr Überleben in der 
Schweiz? 

• Wie gross ist die Bedeutung sozialer Netzwerke und externer Hilfsangebote zur Sicherung 
des Alltags von illegalisierten MigrantInnen in der Schweiz? 

Die zu skizzierende Lebensrealität wird in diesem Zusammenhang als das alltägliche Denken und 
Handeln in Interaktion mit der Umwelt verstanden, welche durch verschiedenste psychische, 
physische, soziale und auch kulturelle Faktoren geprägt sind. Auf elementarem Niveau spielen 
verschiedene Grund- und Defizitbedürfnisse6 eine tragende Rolle, welche gestillt sein müssen, um 
Mensch sein zu können und Krankheit und Psychopathologie zu vermeiden (Maslow 1977: 12). 
Hinzu kommen soziokulturelle und politische Einflüsse, beispielsweise in Form von Gesetzen, 
welche insbesondere im Falle von Sans-Papiers eine sehr starke formende Wirkung auf die Lebens-
realität des Individuums ausüben. Es soll also eruiert werden, wie diese Realität wahrgenommen, 
mit welchen Handlungsstrategien darauf reagiert und welche individuellen und kontextuellen 
Ressourcen zu diesem Zwecke mobilisiert werden. 

                                                                                                                                                                  

synonym verwendet. 
5  Unter Ressourcen werden hier alle Mittel und Möglichkeiten verstanden, welche eine Person beanspru-

chen oder mobilisieren und in ihrem Handeln einsetzen kann (Achermann und Chimienti 2006a: 76). 
Achermann und Chimienti unterscheiden zwischen individuellen und kontextuellen Ressourcen, wobei 
die individuellen Ressourcen beispielsweise eigenes Wissen und Bildung, psychologische Aspekte wie 
Erfahrung im Umgang mit schwierigen Situationen oder Selbstbewusstsein, aber auch die persönlichen 
Kontakte und Beziehungsnetze beinhalten. Unter kontextuellen Ressourcen werden insbesondere die 
rechtlichen Mittel und Möglichkeiten, aber auch jegliche Angebote und Strukturen verstanden, welche 
von externer Seite her zur Verfügung stehen (ebd.). Vgl. hierzu auch Kapitel 3.4. 

6  Nach Maslow (1977) können die Grundbedürfnisse des Menschen hierarchisch geordnet werden. In 
Bezug auf seine daraus abgeleitete Bedürfnispyramide werden die unteren Stufen als Defizitbedürfnisse 
bezeichnet, da sie – im Gegensatz zu den Wachstumsbedürfnissen – subjektiv hauptsächlich relevant 
sind, so lange sie nicht gestillt sind. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Maslows Bedürfnis-
pyramide folgt in Kapitel 3.3. 
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2.1 Zusammenhang Globalisierung – Migration 

Mehr noch als Migration ist auch der Begriff der Globalisierung in aller Munde und aus den 
heutigen Diskursen zu Politik und Wirtschaft kaum wegzudenken. Petras und Veltmeyer attestieren 
ihr durch die allgegenwärtige Präsenz eine «virtuelle Hegemonie» (2001: 8), wodurch die Globali-
sierung als unvermeidbar und notwendig dargestellt und wahrgenommen wird. Dies zu erörtern soll 
allerdings nicht Gegenstand vorliegender Arbeit sein, sondern es soll vielmehr auf das nach Parnrei-
ter (1999: 131) durch die Globalisierung geschaffene Migrationspotenzial eingegangen werden. Die 
Globalisierung begünstigt und beschleunigt Migrationsprozesse durch zunehmende internationale 
wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen, zudem wird deren Erhalt durch die Auswei-
tung und Verbilligung internationaler Transportmöglichkeiten sowie die immer besseren und 
schnelleren Möglichkeiten zur Kommunikation vereinfacht (1999: 138). Durch diese vielfältigen 
Beziehungen und Wechselwirkungen werden vermehrt Bedingungen und (soziale und ökonomi-
sche) Netzwerke geschaffen, welche die Migration auf andere Kontinente erleichtern (Le Breton 
2003: 24). 

2.1.1 Wirtschaftswachstum und internationale Entwicklung 

Die Internationalisierung der Wirtschaft respektive die räumliche und auch soziale wirtschaftliche 
Expansion über die Einbindung aller Märkte in ein umfassendes Weltwirtschaftssystem stellt einen 
elementaren Bestandteil der Globalisierung dar. Durch diese anhaltende räumliche und soziale 
Expansion werden allerdings traditionelle, subsistenzwirtschaftliche Strukturen destabilisiert und 
Teile der Bevölkerung entwurzelt (Parnreiter 1999: 131).14 In den ärmeren Regionen der Erde 
arbeitet ungefähr die Hälfte aller Erwerbstätigen im primären Sektor der Landwirtschaft, in der 
Regel als Kleinbauern. Diese sehen sich auf dem weltweiten Markt gravierenden strukturellen 
Nachteilen gegenüber, einerseits durch die fehlenden physischen und finanziellen Infrastrukturen, 
andererseits durch die Subventionierung der Landwirtschaft in OECD-Ländern15 (Global Commis-
sion on International Migration 2005: 13). Trotz dem in den OECD-Ländern geschaffenen Reich-
tum durch die Globalisierung und dem anhaltenden Wirtschaftswachstum öffnet sich die Schere 
zwischen Arm und Reich also weiter, die sozialen Ungleichheiten und die Unterschiede in den 

                                                 
14  So werden beispielsweise arbeitsintensive Produktionsprozesse von multinationalen Unternehmen in 

Billiglohnländer ausgelagert, um kostengünstig für den Export produzieren zu können. Hierbei werden 
kurzfristig viele Arbeitskräfte benötigt, welche häufig – insbesondere bei der Textil- und Spielwarenin-
dustrie oder auch bei der Produktion von landwirtschaftlichen Gütern – von Frauen gestellt werden. 
Durch diese Aufweichung der traditionellen, auf Subsistenzproduktion ausgerichteten Sozial- und 
Wirtschaftsstruktur werden vielerorts die ursprünglichen Arbeits- und Lebensgrundlagen zerstört, da eine 
Rückkehr in die Dorfökonomie nach Abschluss der temporären Tätigkeit kaum mehr möglich ist (Le 
Breton 2003: 24). 

15  Die OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ist eine internationale Organisa-
tion zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung. Da fast alle der 30 Mitgliedstaaten Indus-
trienationen sind, wird sie häufig auch als «Organisation der Staaten der Ersten Welt» bezeichnet 
(http://de.wikipedia.org/wiki/OECD). Da aufgrund der wachsenden Bedeutung des Dienstleistungssek-
tors der Begriff «Industrieländer» zunehmend unpräzise wirkt, wird in dieser Arbeit von OECD-Ländern 
gesprochen.  



10 

Lebensstandards zwischen den ärmeren und den reicheren Teilen der Erde werden grösser. So sind 
die sogenannten «Entwicklungsländer»16 weiterhin geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit und 
Überbevölkerung, hinzu kommen instabile politische Systeme und steigende Korruption. Die 
GCIM (2005: 12) prognostiziert deshalb einen weiteren Anstieg der internationalen Migration als 
Reaktion auf die stetig wachsenden Unterschiede und Ungleichheiten, da immer mehr Menschen 
versuchen werden, sich den Zwängen und Unsicherheiten im eigenen Land zu entziehen, und auf 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in anderen Ländern hoffen. So ist das komplexe Gebilde 
der internationalen Migration eng mit Fragen der internationalen Entwicklung, der Garantie von 
grundlegenden Menschenrechten und politischer Sicherheit verflochten. Die GCIM spricht in 
diesem Zusammenhang von den wachsenden Unterschieden in den 3D-Faktoren «Development, 
Demography and Democracy» (2005: 12) als Hauptbeweggründe für die internationale Migration in 
der heutigen Welt. 

2.1.2 Internationale Arbeitsmigration 

Eine stark zunehmende Bedeutung innerhalb der bisher erwähnten Hauptbeweggründe der interna-
tionalen Migration kommt der globalen Arbeitsmigration zu. Sie findet sowohl innerhalb der 
südlichen und nördlichen kontinentalen Staatengebilde, wie auch von Süd nach Nord statt. Inner-
halb von Europa beispielsweise ist der Arbeitsmarkt seit der Bildung der Europäischen Union 
weitgehend liberalisiert worden, was zu einer verstärkten innereuropäischen Migration führt. Die 
meisten Wanderungsbewegungen finden innerhalb des asiatischen Kontinents statt, doch auch in 
Afrika und den restlichen Kontinenten ist die Binnenmigration weit verbreitet, wonach vorerst in 
Nachbarländern nach Arbeitsmöglichkeiten oder besseren Lebensbedingungen gesucht wird 
(Global Commission on International Migration 2005: 6;11). Efionayi-Mäder et al. (2001: 88f.) 
stellen zudem fest, dass der Entschluss, nach Europa zu migrieren, bei über 40 Prozent der um Asyl 
ersuchenden Personen nicht in ihrem Heimatland, sondern auf einer Binnenwanderungsetappe 
gefällt wurde. Die Migration in die OECD-Länder zum Zweck der Arbeitssuche gründet einerseits 
in ökonomischen Push-Faktoren wie der hohen Arbeitslosigkeit und Armut in Entwicklungsländern, 
welche zu weitgehender Perspektivlosigkeit führen, wird andererseits aber auch durch die hohe 
Nachfrage der westlichen Länder nach ausländischen Arbeitskräften und weiteren Pull-Faktoren 
wie dem höheren Lohnniveau, mehr Konsumationsmöglichkeiten und dem besseren Lebensstan-

                                                 
16  Obwohl der Begriff «Entwicklungsland» berechtigter Kritik ausgesetzt ist, da die Kriterien zur Messung 

des Entwicklungsgrades jeweils an die dahinter liegende ideologische Vorstellung von Entwicklung ge-
bunden sind und teilweise erhebliche Differenzen in der Lebensrealiät der BewohnerInnen innerhalb 
eines Landes bestehen, wird er in dieser Arbeit mangels besserer Alternativen verwendet. Im allge-
meinen politischen Sprachgebrauch ist diese Bezeichnung im Gegensatz zu Ausdrücken wie «Dritte 
Welt» oder «unterentwickelte Länder» weitgehend akzeptiert und dient als Sammelbegriff für diejenigen 
Länder, welche gemeinhin als arm bezeichnet werden, was meist am Pro-Kopf-Einkommen gemessen 
wird. Allerdings werden oft auch weitere soziale und politische Faktoren wie Bevölkerungswachstum, 
Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsstruktur und politische Stabilität mit einbezogen. Eine einheitliche Defi-
nition fehlt allerdings weiterhin. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Problematik des Entwick-
lungsbegrifffes vgl. Fischer et al. 2003. 
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dard gefördert (Longchamp et al. 2005: 60).17 Weiter trägt die hohe Nachfrage der OECD-Länder 
nach ausländischen Arbeitskräften massgeblich zum Erhalt dieser Migrationsflüsse bei. Dies zeigt 
sich im Speziellen bei der Beschäftigungslage in unqualifizierten Berufen, für welche die Nachfrage 
nach billigen und flexiblen ArbeiterInnen besonders hoch ist, ist aber auch am anderen Ende des 
Lohnspektrums, bei der Anstellung hochqualifizierter ArbeitnehmerInnen, festzustellen.18 Die 
OECD-Länder sind zwar in beiden Spektren auf ImmigrantInnen angewiesen, versuchen aber durch 
gesetzliche Zulassungsbeschränkungen immer mehr die Unterscheidung in «erwünschte» (hochqua-
lifizierte) und «unerwünschte» MigrantInnen durchzusetzen (Zeugin 2003: 7f.). Insbesondere durch 
die überdurchschnittlich hohe Anzahl irregulär Beschäftigter in schlecht bezahlten, teilweise 
arbeitsintensiven Wirtschaftsbranchen wie der Gastronomie und Hotellerie, der Land- und Forst-
wirtschaft, dem Baugewerbe oder der Reinigungsbranche, zeigt sich die paradoxe Natur dieser 
Politik. Viele dieser arbeitsintensiven Wirtschaftsbranchen sind durch die stetige Zunahme des 
Wettbewerbsdruckes direkt vom Vorhandensein billiger und flexibler Arbeitskräfte abhängig, 
welche aufgrund der ungünstigen demographischen Entwicklungen in den OECD-Ländern nicht 
alleine durch einheimische ArbeitnehmerInnen gestellt werden können (Global Commission on 
International Migration: 2005: 5f.). Hinzu kommt die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften in 
den traditionell den Frauen zugeordneten Arbeitsfeldern wie der Kranken- und Altenpflege,19 
Haushalt und Reinigung sowie dem Unterhaltungs- und Sexgewerbe, welche oft auch mit Frauen- 
und Kinderhandel einhergehen (Schertenleib 2006: 166f.). Trotz dieser Entwicklungen fehlen für 
unqualifizierte ArbeitsmigrantInnen häufig legale Einreise- und Arbeitsmöglichkeiten, was einen 
grossen Teil der in diesen Tätigkeitsfeldern beschäftigten MigrantInnen in die Illegalität drängt. Es 
wird in diesem Bereich offensichtlich, dass internationale Migrationsflüsse regulärer und irregulärer 
Art praktisch immer miteinander verflochten sind (Efionayi-Mäder und Cattacin 2001: 9). 

2.1.3 Von der internationalen zur irregulären Migration 

Der Begriff der irregulären Migration bezeichnet, wie die internationale Migration ebenfalls, eine 
Vielzahl an verschiedenen Migrationsprozessen und bezieht sich prinzipiell auf die fehlenden 
Einreise- oder Aufenthaltsbewilligungen der MigrantInnen im Zielland. Mit einbezogen werden 
sowohl illegale Einreisen durch Umgehungen von Grenzkontrollen oder mittels gefälschter Reise-
                                                 
17  Das Konzept der Push- und Pull-Faktoren als Auslöser von Migrationsbewegungen stellte in den 

Migrationswissenschaften lange Zeit einen unbestrittenen Konsens dar. Im Laufe der 90er-Jahre wurde 
dieses Konzept aber zunehmend von einer erweiterten Sichtweise auf die sich verändernden Migrations-
bewegungen abgelöst, da die temporäre und zirkuläre Migration im Gegensatz zur dauerhaften Migration 
an Einfluss gewinnen und MigrantInnen zunehmend in transnationale soziale Netzwerke eingebunden 
sind. Aus diesen Gründen etablierte sich der Begriff der «transnationalen Migration», welcher die kom-
plexen sozialen Migrationsfaktoren und den Einfluss der familiären und transnationalen Netzwerke mit 
einbezieht (Niederberger und Wichmann 2003: 9). 

18  Efionayi-Mäder und Cattacin (2001: 14) weisen darauf hin, dass rund 30 Prozent der Verzeigungen 
wegen irregulärer Erwerbstätigkeit in der Schweiz «mittel- oder hochqualifizierte Fachpersonen im Ban-
ken-, Versicherungswesen und übrigen Dienstleistungssektor» betreffen. 

19  Durch das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung und die damit einhergehende Intensivierung der 
Pflege wird es für die OECD-Länder zunehmend schwierig, genügend einheimische Arbeitskräfte in 
diesem Sektor zu finden.  
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dokumente und -angaben (mit oder ohne Hilfe von Schleppern) wie auch Opfer von Menschenhan-
del, abgelehnte AsylbewerberInnen, welche im Land verbleiben, oder Personen, die durch Schein-
ehen die Einwanderungs- und Aufenthaltskontrollen umgehen (Global Commission on International 
Migration: 32), um nur einige Beispiele zu nennen. MigrantInnen können aber auch erst nach ihrer 
Einreise oder nach längerer Aufenthaltszeit beispielsweise durch Gesetzesänderungen ihren legalen 
Status verlieren und somit zu irregulären MigrantInnen werden. Sans-Papiers verfügen per definiti-
onem über keine gültigen Aufenthaltspapiere und werden somit in jedem Fall dem Phänomen der 
irregulären Migration zugerechnet.20 Die irreguläre Migration macht allerdings nur einen eher 
kleinen Teil des Gesamtvolumens der internationalen Migration aus, laut Schätzungen der OECD 
beläuft sich der Anteil irregulärer MigrantInnen in Europa am Gesamtvolumen der Migration auf 
ungefähr 10 bis 15 Prozent (Global Commission on International Migration: 32).21 Die Gründe für 
die irreguläre Migration liegen nach einer Studie des Schweizerischen Forums für Migrations- und 
Bevölkerungsstudien vor allem in den sogenannten «root causes», das heisst z.B. Armut, schlechte 
wirtschaftliche Bedingungen und fehlende Perspektiven (Niederberger und Wichmann 2003: 10).22 
Massgebend sind zudem auch die im vorangehenden Unterkapitel erwähnten marktwirtschaftlichen 
Mechanismen, welche durch die steigende Nachfrage nach billigen und flexiblen Arbeitskräften die 
Migrationsbewegungen weiter begünstigen. Dieser Bedarf an Arbeitskräften wird mangels genü-
gender regulärer Migrationsmöglichkeiten hauptsächlich über die irreguläre Migration gedeckt.23 Es 
entsteht hierdurch ein Spannungsfeld zwischen offizieller, staatlicher Migrationspolitik und realen 
marktwirtschaftlichen Bedürfnissen, was in vielen OECD-Ländern zu einer gewissen staatlichen 
Toleranz gegenüber irregulärer Migration und somit einer de-facto-Liberalisierung des globalen 
Arbeitsmarktes führt (Global Commission on International Migration: 16). Die irreguläre Migration 
wird als solche zumindest teilweise durch die staatliche Migrationspolitik begünstigt, da diese sich 
nicht an den existierenden (wirtschaftlichen) Bedürfnissen orientiert und durch rechtliche Ein-
schränkungen und Kategorisierungen Teilen der Migrationsbevölkerung einen legalen Aufenthalts-
status verunmöglicht. So ist nach Efionayi-Mäder und Cattacin (2001: 13) anzunehmen, dass in den 
letzten Jahrzehnten der zunehmenden gesetzlichen Migrationsbeschränkungen in Europa eine 
steigende Anzahl von Personen in die irreguläre Migration ausgewichen sind. Aufgrund der immer 

                                                 
20  Für eine genauere Abhandlung der Gründe für die Illegalisierung von MigrantInnen spezifisch in der 

Schweiz vgl. Kapitel 3.1 und 3.2. 
21  Das Konzept, welches hinter dem Terminus «irreguläre Migration» steht, ist allerdings nicht ohne 

Weiteres überall anwendbar. So fällt es beispielsweise in afrikanischen Ländern schwer, den Status eines 
Migranten zu definieren, da ethnische Gruppen teilweise über staatliche Grenzen hinweg angesiedelt sind 
und zudem viele Menschen nicht über einen Nachweis ihres Geburtsortes oder ihrer Staatsangehörigkeit 
verfügen (Global Commission on International Migration 2005: 32). 

22  Niederberger und Wichmann (2003) unterscheiden für die Migration vier Ursachenkomplexe, welche 
einander teilweise bedingen und in Wechselwirkung miteinander stehen: «Root causes» sind die zugrun-
de liegenden Ursachen des Wunsches nach Migration; «proximate causes» (Anstossgründe) sind die tat-
sächlichen Auslöser für den Migrationsakt; «enabling causes» sind die Strukturen und 
Reisemöglichkeiten, welche die Migration überhaupt ermöglichen; «sustaining causes» sind beispiels-
weise die Diaspora oder andere Strukturen, welche Migrationsbewegungen aufrechterhalten. 

23  Laut einem «Bericht zur illegalen Migration» in der Schweiz stellt Schwarzarbeit gar den Hauptgründe 
der irregulären Migration dar (IMES et al. 2004: 24). 
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noch anhaltenden Praxis der weiteren Migrationsbeschränkungen ist auch in absehbarer Zukunft 
keine Trendwende in Sicht. 

2.1.4 Veränderte Wahrnehmung internationaler Migration 

Ein wesentlicher Teil der heutigen Problematik gründet in diesem Sinne nicht in der internationalen 
Migration an und für sich, sondern im Umgang mit derselben. Die Wahrnehmung der positiven und 
negativen Aspekte der Migration hat sich im Verlaufe der letzten Jahrhunderte massgeblich verän-
dert, denn erst durch die Bildung und Entwicklung von Nationalstaaten während des 18. Jahrhun-
derts erlangten politisch-rechtliche Kategorien wie die Staatsbürgerschaft oder später die 
Aufenthaltsbewilligung ihre heutige Relevanz. Durch den Zerfall traditioneller Gemeinschaftsfor-
men erhielt die Nation als imaginäre Gemeinschaft eine immer stärker werdende, identitätsstiftende 
Bedeutung (Frankenberg 1994: 31), was dazu führte, dass nicht zugehörige MigrantInnen einerseits 
vermehrt als Bedrohung der sozialen und kulturellen Ordnung, andererseits als Gefahr für die 
politische Organisationsform des Nationalstaates wahrgenommen wurden und werden. Nach 
Schoch und Gass (1996: 5) steht denn auch die Idee des Nationalstaates durch ihre territorial 
definierte Abgrenzung quer zu den realen Entwicklungsprozessen und -dynamiken. Viele OECD-
Länder reagieren auf diese vermeintliche Bedrohung durch globale Migrationsprozesse mit immer 
einschneidenderen Abwehrmassnahmen; über Gesetzesverschärfungen (beispielsweise im Asylbe-
reich) und Grenzkontrollen soll internationale Migration kontrolliert und irreguläre Migration 
gänzlich verhindert werden. Schertenleib (2006: 170) betont in diesem Zusammenhang den «augen-
fälligen Widerspruch zwischen offizieller Politik und realen Praktiken», während Efionayi-Mäder et 
al. (2001: 13) die gezielte Beeinflussung von Migrationsbewegungen über Asylgesetze gänzlich in 
Frage stellen.24 Im Zuge der politischen und oft auch emotionalen Debatten wird häufig mit der 
Angst vor Überfremdung argumentiert und positive Aspekte internationaler Migration werden meist 
ausgeblendet, weshalb hier zum Schluss noch kurz darauf eingegangen werden soll.  

2.1.5 Positive Auswirkungen internationaler Migration 

Die Migration stellt – nebst den vielfältigen und komplexen Problemen, welche sie zweifelsohne 
mit sich bringt – immer auch eine Bereicherung der Kultur in den Zielländern dar. So ist es para-
dox, dass der freie Kapital-, Güter- und Warenverkehr ständig ausgebaut, die Migration von Men-
schen jedoch immer stärker eingeschränkt wird. Aufgrund demografischer Entwicklungen wie der 
sinkenden Geburtenrate und der höheren Lebenserwartung in den meisten wohlhabenderen Ländern 
der Welt sind diese auf ImmigrantInnen angewiesen, um ihr wirtschaftliches Produktivitätsniveau 
aufrechtzuerhalten und die zukünftige Finanzierung von Renten- und Sozialsystemen sichern zu 
können (Global Commission on International Migration: 6). Zudem wächst wegen der schleichen-

                                                 
24  Bisherige Erfahrungen mit Abwehrmassnahmen und Abschreckungspolitik haben in den meisten 

Ländern kaum signifikant zur Reduktion irregulärer Migration beigetragen und gehen nach Schertenleib 
(2006: 169) an der gesellschaftlichen Realität vorbei. Allerdings können politische Massnahmen bis zu 
einem gewissen Grad zu einer kurzfristigen Umverteilung in der Wahl von Zielländern durch MigrantIn-
nen führen (Efionayi-Mäder et al. 2001: 73f.). 
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den Überalterung der Gesellschaft der Bedarf an jungen Menschen für die Kranken- und Altenpfle-
ge. MigrantInnen haben sowohl in diesem wie auch in anderen Bereichen das Potential, die vorhan-
denen Lücken im Arbeitsmarkt zu schliessen. Rund 80 Prozent der in der Schweiz anwesenden, 
illegalisierten MigrantInnen schicken zudem regelmässig Geld in ihr Heimatland (Anlaufstelle für 
Sans-Papiers 2004: 13). Diese sogenannten Remittances stellen für viele Entwicklungsländer eine 
der bedeutendsten Einnahmequellen dar25 und fördern die Entwicklung in den Herkunftsländern, 
was zukünftig zu einer Verringerung der irregulären Migration beitragen kann. Zudem sind die 
Remittances zuverlässiger und effizienter als Entwicklungsgelder, da sie einerseits nicht von 
staatspolitischen Programmen abhängig sind und andererseits direkte und unmittelbare Unterstüt-
zung für die EmpfängerInnen garantieren (Global Commission on International Migration 2005: 
26). So können Ausbildungen finanziert, Arbeitslosigkeit und Armut bekämpft sowie die lokale 
Wirtschaft über die gesteigerte Kaufkraft und damit einhergehend eine grössere Nachfrage stimu-
liert werden. Durch die Aufrechterhaltung der globalen Diaspora-Herkunftsland-Beziehungs-
geflechte entstehen für EmigrantInnen zudem auch wieder Rückkehrperspektiven, was der 
temporären und der zirkulären Migration förderlich ist (Anlaufstelle für Sans-Papiers 2004: 18f.). 
Durch diese nicht dauerhaften Formen der Migration wird das für die Herkunftsländer schädliche 
Phänomen des «Brain Drain» vermindert und eine «Brain Circulation»-Situation begünstigt (Kelo 
und Wächter 2004).26 Allerdings müssen hierfür auch in den Herkunftsländern attraktive und stabile 
Arbeits- und Lebensverhältnisse geschaffen werden. 

2.2 Migration – die nationale Perspektive 

Wie bereits zu Beginn von Kapitel 2 erwähnt, kann die Migration nie ohne den spezifischen Hinter-
grund sowohl der Auswanderungsländer als auch der Einwanderungsländer betrachtet werden. 
Nebst ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen auch politische und 
staatsrechtliche Einschränkungen oder Anreize zur Aus- und Einwanderung mit einbezogen wer-
den, da die Nationalstaaten über ihre Gesetzgebungen versuchen, Migrationsströme zu beeinflussen 
und zu kontrollieren. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wurde beispielsweise durch die klassischen 
Einwanderungsländer wie die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien die Immigration europäi-
scher Siedler aktiv gefördert; die europäischen Staaten wiederum begünstigten die Abwanderung 

                                                 
25  Im Jahr 2004 betrug der Wert der offiziell in Entwicklungsländer zurücküberwiesenen Gelder laut einer 

Schätzung der Weltbank 150 Milliarden Dollar und übersstieg damit die offiziellen Gelder der Entwick-
lungshilfe um das Dreifache (Global Commission on International Migration 2005: 26). 

26  Unter Brain Drain wird allgemein das Phänomen der Abwanderung besonders ausgebildeter oder 
talentierter Menschen, insbesondere von AkademikerInnen und hoch qualifizierten Fachkräften, aus ih-
rem Herkunftsland verstanden. Hierdurch werden die Strukturen im Herkunftsland weiter geschwächt 
und eine Verbesserung der Situation erschwert. Brain Drain im Herkunftsland ist jeweils verbunden mit 
einem Brain Gain, also der Gewinnung von gut ausgebildeten Fachkräften in den Zielländern (Kelo und 
Wächter 2004: 17–20). Kehren die Fachkräfte nach einer bestimmten Zeit wieder in ihr Land zurück, so 
können die im Ausland gesammelten Erfahrungen und das erweiterte Wissen wiederum einen positiven 
Effekt  auf die Herkunftsländer haben, und es kann nicht mehr nur von einseitigem Brain Drain oder 
Brain Gain gesprochen werden. Aus diesem Grund wird hierfür oft der Begriff «Brain Circulation» ver-
wendet (2004: 19).  
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ihrer BürgerInnen durch freizügige gesetzliche Handhabung und eine Art Laisser-faire-Politik 
(Wicker 2002: 48f.). So sind in vielen europäischen Staaten bis zum Ersten Weltkrieg kaum kon-
krete Massnahmen und Gesetze über die Zu- oder Abwanderung zu finden. Wicker (2002) spricht 
in diesem Zusammenhang von eigentlichen Migrationskonfigurationen, welche sowohl Politik als 
auch Gesellschaft der jeweiligen Staaten prägten.27 Vor diesem Hintergrund und in Zusammenhang 
mit den in Kapitel 2.1 beschriebenen globalen Migrationsmechanismen soll im Folgenden kurz die 
historische Entwicklung der Migrationspolitik der Schweiz betrachtet werden. 

2.2.1 Die Schweiz als Auswanderungsland 

Nach Wicker (2002: 43) offenbaren sich gesellschaftliche Transformationsprozesse oft erst, wenn 
sie bereits vollzogen sind. So ist auch der Wandel in der offiziellen Terminologie von Einwanderern 
zu ImmigrantInnen, von Ausländerpolitik zu Migrationspolitik oder auch von der «Fremdenpolizei» 
zum «Dienst für Migration» bezeichnend für einen tiefer liegenden gesellschaftlichen und politi-
schen Transformationsprozess. Wie die meisten europäischen Staaten war die Schweiz bis ins 20. 
Jahrhundert hinein vor allem auf die Auswanderung fokussiert, erst innerhalb des letzten Jahrhun-
derts verschob sich die allgemeine Wahrnehmung bezüglich der Migration, und die Tatsache der 
zunehmenden Einwanderung rückte kontinuierlich näher in das öffentliche Bewusstsein. Nach 
Niederberger (2004: 9f) existierten im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum Restriktionen 
im Bereich der Zulassungspolitik für AusländerInnen, was zum einen im allgemein vorherrschen-
den Geiste des Liberalismus, zum anderen in der lange Zeit negativen Wanderungsbilanz der 
Schweiz begründet ist. Abkommen über MigrantInnen wurden meist bilateral mit anderen europäi-
schen Staaten getroffen, und es wurden lediglich dieselben Garantien und Rechte für SchweizerIn-
nen im Ausland verlangt (Niederberger 2004: 9f.). Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
erstmals ein Anstieg der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz registriert, und es machte 
sich – im Zuge des gesamteuropäischen Aufkommens der «Rassenfrage» – eine zunehmende 
xenophobe Grundstimmung bemerkbar. Das bestehende liberale System wurde langsam, aber sicher 
vom «ius soli» (Recht des Bodens) weg zum «ius sanguinis» (Recht des Blutes) hin geführt.28 Trotz 
des Rückgangs der Anzahl AusländerInnen in der Schweiz von 609'000 auf 402'000 zwischen 1913 
und 1920 blieb die ausländerfeindliche Grundstimmung bestehen (Niederberger 2004: 21). Die 
«Ausländerfrage» und die «Überfremdung»29 gehörten mittlerweile zu den bestimmenden Elemen-

                                                 
27  So geht die klassische Einwanderungskonfiguration, welche dem amerikanischen Modell des 

19. Jahrhunderts entspricht, oft mit einer liberalen Einbürgerungspolitik einher, während bei der klassi-
schen Auswanderungskonfiguration (dem europäischen Modell des 19. Jahrhunderts entsprechend) die 
Schranken zur Erlangung der Bürgerrechte relativ hoch, die Grenzkontrollen jedoch eher schwach sind 
(Wicker 2002). 

28  Nach dem «ius soli» erhalten Personen, welche im entsprechenden Land geboren sind, automatisch die 
Bürgerrechte (klassisches Beispiel sind die USA), nach dem «ius sanguinis» sind die Bürgerrechte an die 
Abstammung gekoppelt. Typischerweise zeichnet sich das ius soli durch eine restriktive Zuwanderungs- 
und eine liberale Einbürgerungspolitik, das ius sanguinis hingegen durch eine liberale Zuwanderungs- 
und eine restriktive Einbürgerungspolitik aus (Wicker 2002: 53). 

29  Für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Entstehung und der Verwendung des Überfrem-
dungsbegriffes vgl. beispielsweise Kury, Patrick 2003: Über Fremde reden: Überfremdungsdiskurs und 
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ten des öffentlichen Diskurses. Auf politischer Ebene manifestierte sich dieser Paradigmenwechsel 
in der Zentralisierung der bis dahin von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabten Aufent-
halts- und Niederlassungspraxis, um eine einheitlichere (restriktivere) Bewilligungspraxis und eine 
effizientere Abwehr gegen die Überfremdung garantieren zu können (Niederberger 2004: 25). Am 
26. März 1931 wurde schliesslich das erste umfassende Regelwerk, das Gesetz über Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer (ANAG) als erste Säule30 der schweizerischen Ausländerpolitik zur 
gesetzlichen Steuerung und Kontrolle der Einwanderung verabschiedet, welches bis ins Jahr 2006 
seine Gültigkeit behielt.31 Trotz minimaler zugesicherter Rechte für ImmigrantInnen stellten die 
Kernpunkte des Gesetzes von 1931 vor allem die Sicherstellung der Wiederausreise für Arbeits-
migrantInnen und die Zuwanderungsbegrenzung dar. 

2.2.2 Hochkonjunkturphase nach dem Zweiten Weltkrieg 

Trotz der eher ablehnenden Grundstimmung in der Bevölkerung den AusländerInnen gegenüber 
machte sich in der Schweizer Wirtschaft nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bald wieder das 
Bedürfnis nach ausländischen Arbeitskräften bemerkbar (Niederberger 2004: 36). So wurde 1948 
mit Italien ein Abkommen zur erleichterten Arbeitsmigration geschlossen, während mit flankieren-
den Massnahmen gleichzeitig die Nichtintegration und die Rückkehr der Gastarbeiter ins Heimat-
land gesichert werden sollte.32 Interessant hierbei ist die Tatsache, dass viele Arbeitgeber die 
langwierigen gesetzlichen Prozeduren umgingen und die von ihnen benötigten Arbeitskräfte direkt 
anwarben, wobei sich mit der Zeit über die Netzwerke zurückkehrender MigrantInnen eine Art 
Selbstrekrutierung einstellte (Niederberger 2004: 37). Bis Mitte der 70er-Jahre hielt die wirtschaft-
liche Hochkonjunktur in der Schweiz unvermindert an, und es wurden weiterhin unzählige billige 
Arbeitskräfte benötigt, welche gemäss Rotationsprinzip33 meist eine vorübergehende Aufenthalts-
bewilligung erhielten. Trotz niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen zeigte sich 
bereits exemplarisch die Effizienz der Rekrutierung von Arbeitskräften aus ökonomisch schlechter 
gestellten Regionen, da die Migrationsmotivation für viele die Unterstützung und Sicherstellung des 
Lebensunterhaltes ihrer Familien im Herkunftsland darstellte (Niederberger 2004: 45).34 So sah sich 
                                                                                                                                                                  

Ausgrenzung in der Schweiz 1900–1945. (Veröffentlichungen des Archivs für Zeitgeschichte des Insti-
tuts für Geschichte der ETH Zürich, 4). Zürich: Chronos. 

30  Vgl. Schoch und Gass (2002: 7). 
31  2006 wurde das neue Ausländergesetz (AuG) mittels Volksabstimmung angenommen und wird nun 

sukzessive in den Jahren 2007 und 2008 eingeführt. Es ist dies die erste Totalrevision der Ausländerge-
setzgebung seit 1931! 

32  Gleichzeitig mit der Ausarbeitung der Gastarbeiterpolitik wurde die Erhöhung der notwendigen Aufent-
haltsdauer zur Erlangung des Bürgerrechtes auf 10 Jahre beschlossen und 1952 umgesetzt (Niederberger 
2004: 36f.). 

33  Die schweizerische Fremd- oder Gastarbeiterpolitik in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte 
der 60er-Jahre wird oft als Rotationspolitik bezeichnet, da die Arbeitskräfte jeweils nur für kurze Zeit in 
der Schweiz bleiben und nach ihrer Rückkehr durch neue Arbeitskräfte ersetzt werden sollten. So hielten 
sich z.B. 1959 drei Viertel aller AusländerInnen weniger als drei Jahre in der Schweiz auf (Buomberger 
2004: 18f.).  

34  Die schweizerische Konjunkturbeobachtungskommission schätzte das Volumen der von den Gastarbei-
terInnen ins Heimatland überwiesenen Gelder (vgl. Kapitel 2.1.5) im Jahre 1963 auf über 1,5 Milliarden 



17 

die Schweiz Mitte der 60er-Jahre mit dem Paradoxon der wirtschaftlichen Abhängigkeit von 
ausländischen Arbeitskräften und einer stark ausländerfeindlichen Grundstimmung in der Bevölke-
rung konfrontiert.35 Zudem kam die erklärte Nichtintegrationspolitik des Rotationssystems endgül-
tig ins Wanken, da die zugewanderten GastarbeiterInnen immer häufiger in der Schweiz verbleiben, 
ihre Familien nachziehen oder neue gründen wollten (Buomberger 2004: 20). Die im selben Masse 
zunehmend heraufbeschworene Überfremdungsangst gipfelte in drei Volksinitiativen, darunter der 
berühmten Schwarzenbach-Initiative36, welche allesamt nur sehr knapp abgelehnt wurden. Auf-
grund dieser unüberhörbaren Restriktionsforderungen und der offensichtlichen Mängel in der 
Migrationspolitik übte sich die Schweiz in vermehrten Abwehrmassnahmen und schärferen Geset-
zen zur Regelung der Zuwanderung, womit eine weitere, bis heute andauernde Phase in der schwei-
zerischen Migrationspolitik eingeläutet wurde: die Phase der transnationalen Mobilität37 für 
erwünschte MigrantInnen. 

2.2.3 Unterscheidung in erwünschte und unerwünschte Migration 

Nach der Abkehr vom Rotationssystem wurde häufig von der Anpassung und Integration der 
AusländerInnen in der Schweiz gesprochen. Allerdings wurde zu dieser Zeit unter Integration vor 
allem eine bedingungslose Assimilation an die Schweizer Gepflogenheiten und damit einhergehend 
eine vollständige Loslösung vom Heimatland verstanden (Buomberger 2004: 22). Zudem wurden 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen durch Gesamtkontingentierungen, die Einführung des 
Asylgesetzes in den 80er-Jahren und die Begrenzungsverordnung von 1986 weiter verschärft, was 
dazu führte, dass sich der Zuwanderungsstrom auf den Asylbereich als «das einzig verbleibende 
Nadelöhr» (Wicker 2002: 52) verlagerte, welcher bis heute im Mittelpunkt der öffentlichen Diskus-
sionen steht. Bis zu diesem Zeitpunkt spielten die irregulären ZuwandererInnen in der offiziellen 
Migrationspolitik eine untergeordnete Rolle, was sich mit der Annahme deckt, dass ohne das 
Vorhandensein einer eigentlichen Zuwanderungssteuerung und eines Selektionsmodus auch der 
Anteil an irregulären AufenthalterInnen gering bleibt (2002: 54).38 Seither hat die Anzahl und die 
Diversität irregulärer MigrantInnen in der Schweiz jedoch stark zugenommen, was nebst den 
                                                                                                                                                                  

Franken (Niederberger 2004: 45). 
35  Wicker (2002: 62) nennt dies eine «double bind Konstellation», da die Schweiz auf Zuwanderung 

angewiesen war, ohne diese wirklich zu wollen, was zu weiteren Ablehnungsgefühlen den AusländerIn-
nen gegenüber führte. 

36  James Schwarzenbach war ein bekannter rechtspopulistischer Politiker der 60er- und 70er-Jahre, welcher 
nach Buomberger (2004: 11) als «Sprachrohr» einer gesellschaftlich breit verankerten «Überfremdungs-
bewegung» fungierte. Höhepunkt bildete die am 7. Juni 1970 mit 54 Prozent nur knapp abgelehnte Über-
fremdungsinitiative der Nationalen Aktion (den heutigen Schweizer Demokraten), welche eine 
Begrenzung der AusländerInnen in allen Kantonen – ausser Genf – auf 10 Prozent forderte (2004: 132). 

37  Durch den Begriff der transnationalen Mobilität wird einerseits die grenzüberschreitende, wiederkehren-
de Form der Mobilitätsprozesse betont und andererseits dem Umstand Rechnung getragen, dass diese 
Mobilitätsprozesse auch immer im sozialen, ökonomischen und kulturellen Kontext betrachtet werden 
müssen. 

38  Sans-Papiers gab es zwar bereits damals, sie stellten aber bis zu Beginn der 80er-Jahre eine relativ 
homogene Gruppe von arbeitenden MigrantInnen oder deren Familien dar (Efionayi-Mäder und Cattacin 
2001: 9). 
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gesetzlichen Illegalisierungen aber auch mit den steigenden Bedürfnissen des globalen Arbeits-
marktes und der «Feminisierung der Migration»39 zusammenhängt. Diese Entwicklung geht einher 
mit einer gesamteuropäisch zunehmenden, stigmatisierenden Aufteilung der Migrationsströme in 
erwünschte, legale Migration hochqualifizierter Arbeitskräfte und eine transnationale Mobilität 
innerhalb der Industrieländer auf der einen Seite, und in illegale, unerwünschte Migration unquali-
fizierter Arbeitskräfte oder AsylbewerberInnen aus allen restlichen Ländern auf der anderen Seite 
(Wicker 2002: 62f.). So wurden in der schweizerischen Migrationspolitik beispielsweise bereits in 
den 90er-Jahren durch die Einführung des Drei-Kreise-Modells40 und später des dualen Modells41 
die legale Arbeitsmigration in die Schweiz für BürgerInnen von Nicht-EU/EFTA-Mitgliedsstaaten 
praktisch verunmöglicht, während durch das 2002 in Kraft getretene Freizügigkeitsabkommen mit 
der Europäischen Union (EU) die innereuropäischen Mobilitätsschranken fast vollständig abgebaut 
wurden. Im neuen Ausländergesetz von 2006 wurden diese bereits praktizierten, klassifizierenden 
Massnahmen verbindlich implementiert, während im selben Zuge mit der Totalrevision des Asylge-
setzes der Zugang zum Asylverfahren nochmals empfindlich verschärft wurde. 

Die irreguläre Migration soll also über Abschreckungs- und Abwehrmassnahmen unterbunden 
werden, was aber aufgrund der fehlenden legalen Einreisemöglichkeiten kaum möglich sein wird, 
weshalb nicht zuletzt wegen dieser Gesetzesverschärfungen mit einer weiteren Zunahme der 
irregulären Migration in die Schweiz gerechnet werden muss. Durch diese staatsrechtlichen und 
politischen Rahmenbedingungen werden zunehmend mehr Menschen in prekäre Verhältnisse und 
somit in existenziell schwierige Lebenssituationen gedrängt. In den nächsten zwei Kapiteln soll aus 
diesem Grund herausgearbeitet werden, was jeder Mensch – auch in prekären Lebensverhältnissen 
– braucht, um sein Überleben und Wohlbefinden sichern zu können, welche typischen Erschei-

                                                 
39  Nach Schertenleib (2006: 163f.) ist insbesondere die frauenspezifische irreguläre Migration aufgrund der 

hohen Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften in der Unterhaltungs- und Sexindustrie, der Reinigung 
und Pflege oder als Haushaltshilfen und Ehefrauen in kontinuierlichem Wachstum begriffen. Diese Art 
der Migration geht häufig mit Menschenschmuggel und -handel einher, was zu einer hohen Anzahl irre-
gulärer MigrantInnen in prekären Abhängigkeitsverhältnissen führt. Es existiert aber auch Migration von 
Frauen zu Ausbildungs- oder Selbstverwirklichungszwecken, aufgrund geschlechtlicher und politischer 
Diskriminierung oder auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung (2006: 164). Für eine weitere 
Auseinandersetzung mit der «Feminisierung der Migration» vgl. auch Le Breton 2003. 

40  1991 führte der Bundesrat das sogenannte «Drei-Kreise-Modell» ein, welches ArbeitsmigrantInnen 
anhand ihrer Herkunftsstaaten in drei Kategorien unterteilt. Der innerste Kreis umfasst die EU/EFTA-
Staaten, deren Personenverkehr nach Möglichkeit von allen Beschränkungen befreit werden soll. Im  
mittleren Kreis befindet sich eine kleine Anzahl definierter Staaten (USA, Kanada und einige weitere), 
aus denen Arbeitskräfterekrutierung in beschränktem Mass möglich sein soll. Alle weiteren Staaten wer-
den im äussersten Kreis angesiedelt, und es sollen nur noch hochqualifizierte Fachkräfte eine Arbeitsbe-
willigung in der Schweiz erhalten (Heller 1999: 15). Die ex-jugoslawischen Staaten, aus welchen über 
Jahre hinweg der Grossteil der Saisonniers rekrutiert worden war, gehörten somit zum Dritten Kreis, was 
bedeutete, dass keine unqualifizierten Arbeitskräfte aus diesem Raum mehr legal in der Schweiz arbeiten 
konnten. 

41  Das duale Modell löste 1998 das Drei-Kreise-Modell ab und unterscheidet nur noch in BürgerInnen des 
EU/EFTA-Raumes, welche durch bilaterale Verträge und über die Personenfreizügigkeit Zugang zum 
Schweizer Arbeitsmarkt erhalten, und in BürgerInnen aus allen übrigen Staaten, aus welchen nur hoch-
qualifizierte und/oder spezialisierte Arbeitskräfte Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt erhalten 
sollen (Schertenleib 2006: 168f.). 
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nungsformen illegalisierter Migration in der Schweiz existieren und wie die rechtliche Stellung 
dieser MigrantInnen im Kontext der internationalen und nationalen Regelwerke definiert ist. 
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 [...] ich mache alles in Ordnung, Abfall separat, Zei-
 tung separat, ich  … gehe immer zuhause, mache nicht 
 Probleme mit meine Wohnung, und  … und ich bezahle 
 jede Monat pünktlich … Miete, Telefon, Krankenkas-
 se, alles! Alles ist in Ordnung! Und warum ich habe 
 nicht Dokumenten, warum? 

 (Maria aus Kolumbien) 

3 Illegalisierte MigrantInnen in der Schweiz 

Die Thematik der Sans-Papiers geriet in der Schweiz erst in den letzten Jahren zunehmend in das 
öffentliche Bewusstsein. Im vorangehenden Kapitel wurde jedoch aufgezeigt, dass die Existenz 
illegalisierter MigrantInnen in der Schweiz beileibe kein neues Phänomen ist und zumindest 
teilweise eine logische Konsequenz der staatlichen Migrationspolitik darstellt. Durch die seit den 
80er-Jahren starke Diversifizierung der Hintergründe des irregulären Aufenthaltes drängt sich 
allerdings eine genauere Betrachtung dieser heterogenen Gruppe und eine Ausdifferenzierung der 
verschiedenen Typen illegalisierter MigrantInnen in der Schweiz auf.  

3.1 Was sind illegalisierte MigrantInnen oder Sans-Papiers? 

Nach Röthlisberger (2003: 5) wurde der Ausdruck «Sans-Papiers» bereits in den 70er-Jahren von 
MigrantInnen ohne fremdenpolizeilich geregelte Aufenthaltsbewilligung in Frankreich geprägt. 20 
Jahre später, in den 90er-Jahren, bildete sich in Frankreich eine relativ starke neue Bewegung zur 
Unterstützung und zur Einforderung der Rechte von dort anwesenden Sans-Papiers (Röthlisberger 
2003: 5), welche nach Angaben des Sans-Papiers-Kollektivs Bern Ende der 90er-Jahre auch die 
Schweiz erreichte. Hinter der einheitlichen Bezeichnung verbirgt sich aber eine sehr heterogene 
Gruppe mit vielen verschiedenen Formen des gesetzlich unrechtmässigen Aufenthaltes in der 
Schweiz, insbesondere die Ursachen für das Fehlen der Aufenthaltsbewilligung differieren erheb-
lich.42 Das Spektrum reicht von langjährig anwesenden ehemaligen Saisonniers, deren Arbeitsbe-
willigung wegen der Einführung des Drei-Kreise-Modells und der Abschaffung des Saisonnier-
statuts43 nicht mehr verlängert wurde, bis zu erst kürzlich eingereisten AsylbewerberInnen, auf 

                                                 
42  Es scheint auch wichtig festzuhalten, dass sich der Terminus «Sans-Papiers» auf die fehlende Aufent-

haltsbewilligung und nicht auf die Identitätspapiere bezieht, da im öffentlichen Diskurs durch ungenaue 
Äusserungen oft die Gefahr von Verwechslungen besteht, insbesondere mit irregulär eingereisten Aus-
länderInnen oder MigrantInnen ohne Identitätsnachweise. 

43  Seit 1934 existierte in der Schweiz das sogenannte Saisonnierstatut, wodurch gemäss Rotationsprinzip 
ausländische Arbeitskräfte für maximal neun Monate im Jahr eine befristete Aufenthaltsbewilligung er-
halten konnten. Gleichzeitig beinhaltete diese Kurzaufenthaltsbewilligung (ehemals Ausweis A) aber 
auch strenge Restriktionen, so durfte beispielsweise weder die Arbeitsstelle noch der Wohnort gewech-
selt werden, und nach Ablauf der neun Monate mussten die Arbeitskräfte in ihr Heimatland zurückke-
hren. Somit sollte explizit die Nicht-Integration der benötigten ausländischen Arbeitskräfte gewährleistet 
bleiben (Socialinfo 2007). Trotzdem kamen viele KurzaufenthalterInnen Jahr für Jahr für neun Monate in 
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deren Gesuch gar nicht erst eingetreten wurde. Gemeinsam ist nur, dass sie zum gegebenen Zeit-
punkt über keine gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügen. Zudem bezieht sich der 
Ausdruck Sans-Papiers nicht auf die soziale Gruppe, sondern rein auf die statusrechtliche Stellung 
der Individuen. Unter Sans-Papiers werden also all jene Personen zusammengefasst, die über 
kürzere oder längere Zeit ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz leben und teilweise 
ohne entsprechende Bewilligung arbeiten (Baumann 2002: 21).44 Die Heterogenität der Gruppe 
wird von Röthlisberger (2003: 118–122) durch die Aufzeichnung verschiedener idealisierter 
Modelle von Sans-Papiers anhand unterschiedlicher Illegalisierungsprozesse sowie ihrer wirtschaft-
lichen und sozialen Integration in der Schweiz dargestellt. Diese Kategorisierung hilft, die unter-
schiedlichen Lebenswelten illegalisierter MigrantInnen besser zu verstehen und soll deshalb im 
Folgenden kurz wiedergegeben werden. Die Ausführungen hierzu beziehen sich, sofern nicht 
anders angemerkt, jeweils auf Röthlisberger (2003). 

3.2 Kategorisierung der Sans-Papiers 

Die Anzahl Sans-Papiers in der Schweiz zu bestimmen, ist aufgrund der illegalisierten Lebensver-
hältnisse und damit einhergehend der weitestgehenden Vermeidung des Kontaktes mit Behörden 
und offiziellen Stellen per se eine schwierige Aufgabe. Statistiken beruhen meist auf der Anzahl der 
durch Grenzkontrollen oder arbeitsrechtliche Verzeigungen «entdeckten» Sans-Papiers oder auf der 
Anzahl unkontrollierter Abgänge45 im Asylbereich. Die Dunkelziffer liegt in jedem Fall erheblich 
höher, und die Unbemerkten stellen denn nach Röthlisberger (2003: 118) auch den ersten Typ 
illegalisierter MigrantInnen in der Schweiz dar. Sie sind oft wirtschaftlich und sozial gut integriert 
und organisieren sich ihr Leben grösstenteils selbständig, weshalb sie sich in der Öffentlichkeit 
relativ unbemerkt bewegen können. 

Eine völlig andere Lebensrealität ergibt sich für Sexarbeiterinnen, welche oft kaum die Chance zur 
Integration und zur Teilnahme am öffentlichen Leben haben. Nicht zuletzt durch die öffentlich-
rechtliche Stigmatisierung der Prostitution werden sie in marginalisierte Lebensfelder gedrängt, ihre 
Einreise und ihr Aufenthalt ist oft stark von Schleppern und Zuhältern abhängig und geht mit 

                                                                                                                                                                  

die Schweiz und bauten sich hier eine Zweitexistenz auf, was zwangsläufig den Wunsch nach einer dau-
erhaften Aufenthaltsbewilligung und Familennachzug mit sich brachte. Mit der Einführung des Drei-
Kreise-Modells wurde jedoch die Aufhebung des Saisonnierstatuts beschlossen und ab 1996 umgesetzt. 
Zurück blieben unzählige ausländische Arbeitskräfte, welche meist gut integriert waren, jedoch nun als 
illegalisierte MigrantInnen hier lebten, da sie keine Möglichkeit auf eine Erneuerung ihrer Aufenthalts-
bewilligung mehr hatten. 

44  Oft wird in der Diskussion um irregulären Aufenthalt in der Schweiz die Verrichtung von Schwarzarbeit 
impliziert, es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass ein Grossteil der Schwarzarbeit in der 
Schweiz von Schweizer BürgerInnen verrichtet wird, der Anteil der durch illegalisierte MigrantInnen 
verrichteten Arbeit beläuft sich laut Schätzungen aus dem Jahr 2002 lediglich auf ungefähr 15 Prozent 
(Zeugin 2003: 13). Zudem sind nicht alle in der Schweiz anwesenden Personen mit irregulärem Aufen-
thalt arbeitstätig (ebd.).  

45  Als unkontrollierte Abgänge werden diejenigen AsylbewerberInnen mit Nichteintretens- oder negativem 
Asylentscheid bezeichnet, welche ohne Kontakt mit den Behörden die Schweiz verlassen, in einen Dritt-
staat weiterreisen oder aber in der Schweiz untertauchen (Röthlisberger 2006: 20). 



22 

organisiertem Menschenhandel einher. Zu einem grossen Teil besteht diese Kategorie aus Frauen 
aus Afrika, Asien und Osteuropa. Frauenhandel findet aber nicht nur in die Zwangsprostitution 
statt, sondern geschieht oft auch bezüglich der Haushaltshilfen und Dienstmädchen oder des 
Heiratshandels (Herger 2003: 8). Eine klare Trennung dieser Bereiche von der Sexarbeit ist nicht 
immer möglich und es sind verschiedene Grade an Mischformen denkbar.46 

Einen «klassischen» Fall des irregulären Aufenthaltes stellen nicht ausgereiste, ehemalige Saison-
niers aus Ex-Jugoslawien oder anderen ehemaligen Rekrutierungsländern für GastarbeiterInnen dar. 
Viele Saisonniers arbeiteten während Jahren auf Schweizer Baustellen oder teilweise auch im 
Gastrogewerbe, bis 1996 das Saisonnierstatut abgeschafft und somit keine neuen Aufenthaltsbewil-
ligungen mehr erteilt wurden. Betroffen sind vor allem Männer, welche häufig regen Kontakt zu 
Landsleuten in der Schweiz, aber auch im Herkunftsland pflegen, wodurch sie über ein relativ gutes 
soziales Netzwerk verfügen. 

Eine im Gegensatz zu den ehemaligen Saisonniers auch innerhalb der Typologisierung sehr hetero-
gene Gruppe stellen erfolglose AsylbewerberInnen dar, deren Gesuch entweder abgelehnt oder auf 
deren Gesuch gar nicht eingetreten wurde. Es ist schwierig zu beurteilen, welchen Prozentsatz die 
im Land verbleibenden AsylbewerberInnen im Verhältnis zu den in andere europäische Staaten 
weiterreisenden oder zurückkehrenden AsylbewerberInnen ausmachen, jedoch können oder wollen 
viele von ihnen beispielsweise aufgrund eingegangener «Migrationsverpflichtungen»47 oder man-
gelnder Perspektiven nicht in ihr Heimatland zurückkehren. Die Untergetauchten leben in unter-
schiedlichsten Verhältnissen, einige finden dauerhaft Arbeit und leben in geregelten 
Wohnverhältnissen, andere arbeiten kaum oder nur sporadisch und haben keine dauerhafte Unter-
kunft. ExpertInnen gehen davon aus, dass durch die kürzlich erfolgten weiteren Verschärfungen im 
Asylwesen diese Gruppe zur Zeit stark am wachsen ist. Betroffen sind meist AsylbewerberInnen 
aus Afrika, dem Nahen Osten oder dem Balkangebiet. 

Eine andere im Zusammenhang mit dem Asylbereich stehende Kategorie sind die im Graubereich 
lebenden Personen, deren Verfahren entweder noch nicht abgeschlossen oder deren Wegweisung 
z.B. wegen fehlendem Identitätsnachweis oder mangels Rückübernahmeabkommen mit den Her-
kunftsstaaten (noch) nicht vollzogen werden kann. Ihr Aufenthalt ist den Behörden bekannt und sie 
sind oft gänzlich von staatlichen Hilfeleistungen abhängig. Wegen der teilweise langen Wartezeiten 
und der sowohl wirtschaftlich als auch sozial tiefen Integration leben viele von ihnen in einer 
Perspektivlosigkeit, welche sich stark auf den Alltag auswirkt. 

Als letzten idealtypischen Fall erwähnt Röthlisberger die sogenannten Overstayer, worunter alle 

                                                 
46  Einen aktuellen und umfassenden Einblick in die Thematik des Frauenhandels in der Schweiz bieten 

beispielsweise Le Breton, Maritza und Ursula Fiechter 2005: Verordnete Grenzen – Verschobene Ord-
nungen. Eine Analyse zu Frauenhandel in der Schweiz. (genderwissen 8). Bern etc.: eFeF-Verlag. 

47  Viele MigrantInnen fällen den Auswanderungsentscheid in Absprache mit ihrer Familie, welche oft die 
Kosten tragen helfen und sich im Gegenzug materielle oder symbolische Vorteile durch das im Exil le-
bende Familienmitglied erhoffen (Efionayi-Mäder et al. 2001: 89–91). In einer Studie über die Migra-
tionsgründe von AsylbewerberInnen in Europa gaben gar 14 Prozent der Befragten an, die Migration 
«mehr oder weniger auf Druck aus ihrer Umgebung hin» gewählt zu haben (2001: 90). 
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MigrantInnen verstanden werden, welche regulär einreisten, aber nach Ablauf der Aufenthaltsbe-
willigung nicht wieder in ihr Herkunftsland zurückkehrten. Dies betrifft beispielsweise StudentIn-
nen nach Abschluss ihres Studiums oder EhepartnerInnen, welche sich vor Ablauf von fünf Jahren 
scheiden liessen und deshalb ihre zweckgebundene Aufenthaltsbewilligung verloren. Auch diese 
Gruppe ist in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht sehr heterogen beschaffen und es können 
kaum generalisierende Aussagen über ihre Lebenssituation gemacht werden. 

Zum Schluss muss nochmals erwähnt werden, dass es sich um einen idealtypischen Versuch einer 
Klassifizierung handelt, womit nicht die Beschäftigung mit den einzelnen Fallbeispielen vermieden 
werden soll, sondern höchstens allgemeine Tendenzen aufgezeigt werden können. Gemeinsam ist 
ihnen zwar die prekäre Aufenthaltssituation, hinter dem irregulären Aufenthalt von MigrantInnen in 
der Schweiz steht aber in jedem Fall eine persönliche Geschichte und eine individuelle Lebensreali-
tät in enger Verflechtung mit sowohl grundlegenden menschlichen, sozialen und kulturellen wie 
auch ökonomischen Bedürfnissen, welche über individuelle Handlungsmuster und -strategien 
gedeckt werden müssen. 

3.3 Grundbedürfnisse und prekärer Alltag 

Eppler (2000) stellt durch sein Werk «Was braucht der Mensch?» eine ebenso wichtige wie kom-
plexe Frage, welche nicht monokausal beantwortet werden kann. Sicher ist, dass zuallererst biologi-
sche Bedürfnisse gestillt sein müssen, damit der menschliche Organismus als solcher überhaupt 
funktionieren kann. In diesem Sinne sind z.B. Wasser, Nahrung, Luft und auch ein Dach über dem 
Kopf zu den biologischen Grundbedürfnissen zu zählen (2000: 10). Allerdings reicht die rein 
körperliche Befriedigung von anatomischen Notwendigkeiten nicht aus, um ein menschenwürdiges 
Leben in der Gesellschaft zu garantieren. So geht zum Beispiel Malinowski (1961: 276ff.) in 
seinem grundlegenden Werk «Argonauts of the Western Pacific» von den primären Bedürfnissen 
Ernährung, Reproduktion, körperliches Wohlbefinden, Sicherheit, Erholung, Bewegung und 
Wachstum aus, von welchen wiederum weitere soziale und kulturelle, sekundäre Bedürfnisse 
abgeleitet werden. Maslow (1977) fasst in seiner Motivationstheorie das komplexe Gebilde 
menschlicher Bedürfnisse in einer hierarchisch aufgebauten Pyramide zusammen und betont die 
Universalität der existenziellen menschlichen Grundbedürfnisse, im Gegensatz zu den von Gesell-
schaft zu Gesellschaft verschiedenen alltäglichen Wünschen und den unterschiedlichen Ausprägun-
gen der Bedürfnisbefriedigung. Maslow (1977: 12) versteht unter den Grundbedürfnissen eine 
«Hierarchie von Werten, die man im Wesen selbst der menschlichen Natur findet. Sie werden nicht  
nur von allen Menschen gewünscht und begehrt, sondern auch in diesem Sinn gebraucht, in dem sie 
für die Vermeidung von Krankheit und Psychopathologie notwendig sind.». 

3.3.1 Die Maslowsche Bedürfnispyramide 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf Maslows bekanntes 
Werk «Motivation und Persönlichkeit» (1977). 

Die Bedürfnispyramide von Maslow (siehe Bild 1) stellt eine hierarchische Stufenordnung dar, nach 
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welcher jeder Mensch zuerst die unteren Bedürfnisstufen zu befriedigen sucht, bevor er nach den 
höher gelegenen strebt. Die Theorie basiert darauf, dass einige Bedürfnisse dringender sind als 
andere, um das Überleben sichern zu können.  

Bild 1: Bedürfnispyramide nach Maslow, http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 

Auf der Ebene der körperlichen Bedürfnisse sind insbesondere die physiologischen Notwendigkei-
ten Atmung, Nahrung, Wärme, Schlaf und Reproduktion angesiedelt, ohne welche der menschliche 
Organismus nur beschränkte Zeit oder überhaupt nicht funktionieren kann. Sind die körperlichen 
Bedürfnisse gestillt, treten Sicherheitsbedürfnisse, nach stabilen Lebensumständen und Schutz, zu 
Tage. Hierzu gehören unter anderem das Bedürfnis nach einer Unterkunft, nach Gesundheit, nach 
Arbeit und auch nach einer gewissen Struktur und Grenzen, beispielsweise über eine stabile staatli-
che Ordnung. Diese Bedürfnisse orientieren sich vor allem an den inneren Ängsten und Befürch-
tungen des Menschen. Das weiterführende Bedürfnis nach sozialen Beziehungen äussert sich durch 
die vielfältigen menschlichen Beziehungsformen und ist eng mit dem Bedürfnis nach Liebe und 
Kommunikation verbunden. So wird massgebend, sich nicht alleine zu fühlen, FreundInnen, 
eventuell eine Familie, Verwandte oder Bekannte zu haben, mit welchen man soziale Kontakte 
pflegen kann. Sind die sozialen Beziehungen gewährleistet, kommt die soziale Anerkennung ins 
Spiel; die Bedürfnisse dieser Stufe werden oft auch als Achtungsbedürfnisse bezeichnet. So bein-
halten sie auf einem unteren Level das Verlangen nach Status, Wohlstand und Macht, aber auch 
Respekt, Anerkennung und Lob von aussen, auf einem höheren Level hingegen persönliche Werte 
wie Selbstachtung und -respekt, einhergehend mit Gefühlen wie Zuversicht, Kompetenz, Unabhän-
gigkeit und Freiheit. Auf der fünften und letzten Stufe schliesslich sind selbstverwirklichende 
Elemente wie Individualität oder Talententfaltung angesiedelt. 

Die untersten drei Stufen sowie der grösste Teil der vierten werden als Defizitbedürfnisse bezeich-
net, da sie meist nur ins Bewusstsein kommen, wenn sie nicht erfüllt sind. Zudem wachsen sie nach 
der momentanen Befriedigung nicht mehr weiter (ein satter Mensch braucht nicht noch mehr 
Nahrung zum gegebenen Zeitpunkt), müssen aber trotzdem immer wieder von Neuem gestillt 
werden. Einige Teile der vierten, vor allem aber die fünfte Stufe bilden hingegen Wachstumsbe-
dürfnisse, welche auch nach einer teilweisen Sättigung weiter wachsen können; so gibt es bei-
spielsweise keine obere Limite für Statussymbole, Anerkennung oder Selbstverwirklichung. 
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Wachstumsbedürfnisse können unter Umständen gar grösser werden, sobald sie überhaupt geweckt 
sind. 

3.3.2 Kritik an Maslows Stufentheorie 

Die Maslowsche Bedürfnispyramide stellt durch ihren hierarchischen Aufbau ein relativ eindimen-
sionales Modell dar, weshalb es der Komplexität realer Vorgänge nicht in allen Belangen gerecht 
werden kann. Zumindest auf der Ebene der Defizitbedürfnisse kann davon ausgegangen werden, 
dass die Stillung aller Bedürfnisse angestrebt wird, ohne eine Klassifizierung derselben vorzuneh-
men. Wer z.B. Hunger hat, verzichtet deswegen nicht darauf, sich einen Schlafplatz zu suchen. Ein 
weiteres Problem stellt die eurozentristische respektive westlich-industruell zentrierte Sichtweise 
des Modells dar, da das Streben nach Status und Individualität als feste Komponenten eingebunden 
sind, diese aber längst nicht in allen Gesellschaften denselben Stellenwert haben. Trotz dieser nicht 
unwesentlichen Kritikpunkte kann die Maslow’sche Bedürfnispyramide als Grundlage zur Erläute-
rung menschlicher Grundbedürfnisse verwendet werden, sofern von einem Vorrangigkeits- und 
Vollständigkeitsanspruch abgesehen wird. Maslow selbst hat seine Theorie im Laufe der Zeit 
weiterentwickelt, wobei die oberste Ebene mittlerweile auch als Transzendenz statt als Selbstver-
wirklichung angegeben wird, was also im Besonderen die Beziehung oder die Suche nach höheren, 
ausserhalb des menschlichen Lebenssystems liegenden Vorgängen beinhaltet. Eine Weiterentwick-
lung der Maslow’schen Bedürfnistheorie wurde auch durch Alderfer (1972) in seiner ERG-
Theorie48 vorgenommen, wo die Bedürfnisse in universelle, von den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen unabhängige Naturbedürfnisse und in spezifisch ausgeprägte Kulturbedürfnisse unterteilt 
werden. 

3.3.3 Vom Grundbedürfnis zur Lebensrealität 

Durch diese kurze Erörterung der menschlichen Grundbedürfnisse sollen prinzipiell die dem 
Menschen zugrunde liegenden Mechanismen verdeutlicht werden, welche dazu führen, dass sich 
ein Mensch in seiner Persönlichkeit entfalten und in der Gesellschaft existieren kann. Dass eine 
Theorie kaum mehr einen vollumfänglichen Wahrheitsanspruch erheben kann, ist in den Sozial- 
und Geisteswissenschaften seit der Abkehr von den «grand theories» zur Genüge diskutiert worden. 
So sind sicherlich auch die vorgestellten Bedürfnistheorien auf die Realität angewendet nicht in 
jedem Fall und niemals vollumfänglich wahr, sie sollen jedoch einen Anhaltspunkt liefern, welche 
Bedürfnisse in einer prekären Lebenssituation bestimmend sein können. Trotzdem sollen weitere 
mögliche Bedürfnisse nicht von vornherein ausgeklammert werden, so rechnet beispielsweise nach 
                                                 
48  In der ERG-Theorie werden die untersten 2 Stufen von Maslow, also die physiologischen und die 

Sicherheitsbedürfnisse, als Existenzbedürfnisse (existence needs) eingeordnet, was den absoluten Natur-
bedürfnissen entspricht. Die relativen Kulturbedürfnisse setzen sich aus Beziehungsbedürfnissen (relat-
edness needs), welche Maslows dritte und Teile der vierten Stufe beinhalten, und aus 
Wachstumsbedürfnissen (growth needs) zusammen, welche aus Teilen der vierten und der gesamten fün-
ften Stufe nach Maslow gebildet werden. Ausserdem geht die ERG-Theorie davon aus, dass die ver-
schiedenen Bedürfnisse simultan vorhanden sind und von einzelnen Personen unterschiedlich gewichtet 
werden (Alderfer 1972). 
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Eppler (2000: 14) die International Labour Organisation (ILO) seit 1976 auch die Partizipation an 
der Gesellschaft zu den Grundbedürfnissen, des Weiteren sucht man in den vorangegangenen 
Theorien vergeblich nach dem psychologisch bedeutenden Bedürfnis nach Abwechslung. Die 
Relevanz und Vollständigkeit des Bedürfnisspektrums soll allerdings hier nicht im theoretischen 
Rahmen, sondern konkret durch die in Kapitel 6 vorgestellte Analyse des gesammelten Datenmate-
rials überprüft werden. Vorerst soll nun aber noch auf Möglichkeiten des Umgangs mit prekären 
Lebenssituationen und auf Handlungsstrategien und Ressourcen zur Befriedigung existentieller 
Bedürfnisse eingegangen werden. 

3.4 Ressourcen und Handlungsstrategien 

Wie bereits mehrfach erwähnt, handelt es sich bei den Sans-Papiers um eine äusserst heterogene 
Gruppe, den gemeinsamen Nenner stellt das Fehlen einer Aufenthaltsbewilligung und hierdurch das 
Verweilen in einer prekären Lebenssituation dar, welche in unterschiedlichem Masse von Unsi-
cherheit und Abhängigkeit geprägt ist. Die Prekarität im Arbeitsmarkt weist nach Bourdieu (1998) 
genau diese Merkmale auf, sie beinhaltet die stetige Unsicherheit durch den latent drohenden 
Arbeitsplatzverlust sowie die vom Arbeitgeber einseitig definierten Macht- und Abhängigkeitsver-
hältnisse. Zudem gehe die prekäre Situation oft mit fehlenden Zukunftsperspektiven einher, wes-
halb von Seiten der Betroffenen kaum mehr rationales Denken und Handeln erwartet werden könne 
(Bourdieu 1998: 98). Auf die Lebenssituation illegalisierter MigrantInnen übertragen äussert sich 
die Prekarität beispielsweise durch die ständige Angst vor Kontrollen und damit einhergehend die 
Ungewissheit über den zukünftigen Verbleib in der Schweiz, was einen lähmenden Effekt auf die 
Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung der Betroffenen haben kann (Achermann und Chimienti 
2006a: 90ff.). In dieser Hinsicht muss jedoch zwischen Sans-Papiers, welche einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen und dadurch einen zumindest teilweise strukturierten Tagesablauf haben, und arbeitslo-
sen Sans-Papiers unterschieden werden, denn ohne Arbeit ist der Alltag von Leere und Langeweile 
geprägt, was eine enorme psychische Belastung darstellt und bis zur völligen Initiativlosigkeit 
führen kann (Achermann und Chimienti 2006a: 83). Die Ressourcen und Strategien, um mit dieser 
Unsicherheit umzugehen, differieren erheblich. Achermann und Chimienti (2006a) unterscheiden 
insbesondere die individuellen und die kontextuellen Ressourcen, wobei die individuellen Ressour-
cen grösstenteils dem kulturellen und sozialen Kapital49 nach Bourdieu (2005) entsprechen. Sie 
beinhalten die «einem Individuum eigenen persönlichen Ressourcen, die es im Verlauf seines 
Lebens in Form von Wissen, Bildung, Erfahrung, aber auch psychologischen Aspekten wie Selbst-
bewusstsein und Überzeugungen entwickelt» (Achermann und Chimienti 2006a: 76) sowie das 
soziale Beziehungsnetz (= Sozialkapital) einer Person mit all den implizierten potentiellen Mög-
                                                 
49  Nach Bourdieu (2005) kann das Funktionieren der Gesellschaft nur durch die Betrachtung des Kapitals 

in all seinen Erscheinungsformen begriffen werden. Er unterscheidet zusätzlich zum herkömmlichen 
ökonomischen Kapital zwei weitere Kapitalarten, das kulturelle und das soziale Kapital. Unter sozialem 
Kapital wird die Gesamtheit der potentiell zur Verfügung stehenden Ressourcen mittels des sozialen Be-
ziehungsnetzes verstanden, unter dem kulturellen Kapital alles verinnerlichte Wissen sowie Erfahrungen, 
Werte und Haltungen oder auch Kreativität. Für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Kapita-
lakkumulation und -transformation vgl. Bourdieu 2005. 
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lichkeiten. Unter kontextuellen Ressourcen werden alle Möglichkeiten verstanden, «die den Perso-
nen durch die rechtlichen Grundlagen sowie die Angebote, Strukturen und politische Praxis in 
einem bestimmten (kantonalen oder kommunalen) Rahmen zur Verfügung stehen» (Achermann 
und Chimienti 2006a: 76). Die kontextuellen Ressourcen sind somit für alle Betroffenen gleich 
ausgestaltet, beim Zugang zu den individuellen Ressourcen hingegen bestehen je nach Migrati-
onskontext und Erwerbstätigkeit erhebliche Differenzen. Zusammen bilden die individuellen und 
kontextuellen Ressourcen die Gesamtheit der von einer Person mobilisierbaren und beanspruchba-
ren Mittel und Möglichkeiten, welche sie in ihrem Handeln einsetzen kann. Die individuellen 
Ressourcen in Form des kulturellen Kapitals wie Geduld, Hoffnung und Glaube oder auch Selbst-
achtung und Stolz spielen zur Strategiegestaltung eine tragende Rolle (2006a: 97f.), so kann 
beispielsweise über den Glauben dem sinnentleert scheinenden Leben wieder ein Sinn gegeben und 
über die Hoffnung die Perspektive auf eine zukünftige Verbesserung der Lebenssituation aufrecht 
erhalten werden (2006a: 104). Das soziale Kapital als zweite Säule der individuellen Ressourcen 
kommt in praktisch allen Lebensbereichen zum Tragen und ist häufig bei erwerbstätigen oder 
bereits lange Zeit in der Schweiz lebenden Sans-Papiers besser ausgestaltet als bei arbeitslosen oder 
erst kürzlich eingereisten (oder illegalisierten) MigrantInnen. Eine besonders erwähnenswerte 
Funktion sozialen Kapitals ist die Möglichkeit zur Deckung des Grundbedürfnisses nach sozialer 
Anerkennung, wodurch die Betroffenen wiederum mehr Selbstvertrauen gewinnen und ihre persön-
lichen Ressourcen besser nutzen können (2006a: 105f.).  

Die juristisch verursachte prekäre Aufenthaltssituation, welche allen Sans-Papiers gemeinsam ist, 
schränkt also die Handlungsmöglichkeiten der Individuen empfindlich ein und stellt auch den Kern 
der Problematik im Alltag dar. Um den juristischen Rahmen und die trotz allem zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten zu verstehen, soll zum Abschluss des theoretischen Teils dieser Arbeit 
nun noch ein Blick auf die rechtliche Stellung illegalisierter MigrantInnen in der Schweiz im 
Kontext der internationalen Regelwerke zu den allgemeinen Menschenrechten und der spezifischen 
Ausprägung in der Schweiz durch die in der Bundesverfassung garantierten Rechte und die Auslän-
der- und Asylgesetzgebung geworfen werden. 
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 Es ist eine Anomalie, dass ganze Bevölkerungsklassen 
 im gesellschaftlichen Organismus unentbehrliche 
 Funktionen verrichten, rechtlich aber dem Staatskör-
 per nicht angehören. 

 (Burckhardt, Walther 1913: Die Einbürgerung der 
 Ausländer. In: Politisches Jahrbuch der Schweiz 27.
 1–114. Zitiert nach Niederberger 2004: 15) 

4 Rechtliche Stellung illegalisierter MigrantInnen in der Schweiz 

Trotz des irregulären Aufenthaltes illegalisierter MigrantInnen in der Schweiz gibt es allgemeine 
Grund- und Menschenrechte, welche für alle Personen gültig sind, unabhängig von ihrem rechtli-
chen Status. Schwierigkeiten für illegalisierte MigrantInnen zeigen sich aber meist bei der Einforde-
rung der theoretisch garantierten Rechte, da dies oft mit der Offenlegung der Identität und dadurch 
mit einer drohenden Ausschaffung verbunden ist. Die Unterscheidung in Grund- und Menschen-
rechte ist insofern wichtig, als sich der Ausdruck Menschenrechte auf internationale Konventionen 
wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) oder die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) bezieht, welche aber teilweise «nur» Richtlinien vorgeben und keinen 
juristischen Charakter besitzen, die genaue Auslegung und die rechtlichen Mittel zur Gewährleis-
tung der Menschenrechte bedürfen jeweils einer Verankerung in den staatlichen Regelwerken, 
womit sie zu staatlich garantierten Grundrechten werden. Unter Grundrechten werden also diejeni-
gen Rechte verstanden, welche in der spezifischen Ausprägung einer Staatsverfassung verankert 
sind. Sie können zudem im Gegensatz zu den unteilbaren Menschenrechten in einen unantastbaren 
Kernbereich und einen verhandelbaren, unter Umständen auch einschränkbaren Schutzbereich 
aufgeteilt werden (Müller 2006: 59f.). Den normativen Kern aller Grundrechte bildet die Garantie 
der Menschenwürde an sich, welche in praktisch allen modernen, demokratischen Verfassungen zur 
Selbstverständlichkeit geworden ist (Müller 1999: 1). Auch das internationale Völkerrecht garan-
tiert einen zwingenden Kern an Menschenrechten,50 in dessen Zentrum das Gebot des Schutzes und 
der Achtung der Menschenwürde steht (Müller 2006: 63). 

4.1 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 

In der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der UNO von 194851 wird im ersten Artikel fest-
gehalten: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren» (Simma 1998: 6). 
                                                 
50  Dieser Kern wird als «Zwingendes Völkerrecht» oder «ius cogens» bezeichnet und beinhaltet elementa-

re, unbestrittene Punkte des Völkerrechts wie das Verbot des Genozids und anderer Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit oder das Verbot der Sklaverei und des Menschenhandels (Müller 2006: 63). 

51  Die Idee staatlich garantierter Menschen- und Grundrechte geht allerdings einiges weiter zurück, oft 
werden die amerikanische Bill of Rights aus dem Jahre 1776 und die französische Déclaration des Droits 
de l’homme et du citoyen von 1789 als erste menschenrechtlich relevante Staatsordnungen angegeben 
(Müller 2006: 58). 
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Im zweiten Artikel wird weiter ausgeführt: «Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkün-
deten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand» (Simma 1998: 6). Im weiteren Verlauf der 
Erklärung werden grundlegende Lebensbedürfnisse definiert wie das «Recht auf Leben, Freiheit 
und Sicherheit der Person» (Art. 3), Bewegungs- und Meinungsfreiheit (Art. 13 und Art. 19), das 
Recht auf Arbeit (Art. 23) und die Garantie sozialer Sicherheit und des Anspruchs, «in den Genuss 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie 
Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind» (Art. 22) (Simma 1998: 6–8). Artikel 14 der 
AEMR gewährt zudem allen Personen «das Recht in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu 
suchen und zu geniessen» (1998: 7). Dies beinhaltet allerdings nicht das generelle Recht, in einem 
anderen Land Asyl zu erhalten, sondern lediglich das Recht, den Herkunftsstaat zu verlassen, um in 
einem anderen Staat Schutz vor Verfolgung zu suchen und diesen, falls er gewährt wird, zu genies-
sen (Grenz 1998: 207).52 

Über Definition und Inhalt von Ausdrücken wie der «Würde des Menschen» und der «freien 
Entwicklung der Persönlichkeit» wurden bereits unzählige Bücher gefüllt, und dies ausführlich zu 
erörtern würde den Rahmen dieser Arbeit bei Weitem sprengen. Doch gerade die Würde des 
Menschen, als oberstes und unveräusserliches menschliches Gut, spielt in der Diskussion um 
illegaliserte MigrantInnen eine gewichtige Rolle. Die Gewährung der Menschenwürde muss bei den 
Sans-Papiers als marginalisierte und eine der sozial schwächsten Gruppen der Gesellschaft (Bau-
mann 2002: 29f.) gewährleistet sein, um garantieren zu können, dass alle Menschen auf Schweizer 
Staatsgebiet in den Genuss dieses Rechtes kommen.53 Es liegt auf der Hand, dass die Befriedigung 
der existentiellen Grundbedürfnisse eine der wichtigsten Voraussetzungen darstellt, um ein in 
diesem Sinne menschenwürdiges Leben führen zu können (Eppler 2000: 11). 

Die Schweiz ist durch die Unterzeichnung der AEMR deren Grundsätzen verpflichtet, es handelt 
sich jedoch bei der Erklärung um ein Idealmodell, welches einen bisher niemals erreichten Zustand 
beschreibt. Die AEMR ist in diesem Sinne kein juristisch verbindlicher Vertrag, sondern eine 
unverbindliche Absichtserklärung und ein politisches Instrument (MERS 2006).54 Ausserdem ist 
der Universalitätsanspruch der allgemeinen Menschenrechtserklärung ein weiterer strittiger Punkt, 
welcher hier aus Platzgründen nicht diskutiert werden kann und soll,55 da zumindest im Kontext der 

                                                 
52  Nach Grenz (1998: 208) wird diese Auslegung des Rechts auf Asyl insbesondere beim Vergleich des 

Entwurfs zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte deutlich, welcher im Wortlaut noch das Recht 
enthielt, «Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu erhalten», was aber in der endgültig verabschiedeten 
Version nicht übernommen wurde. 

53  So steht auch in der Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung: «[...] und dass die Stärke des 
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen [...]» (BV 1999: Präambel). 

54  Weiterführende Informationen über die international garantierten Möglichkeiten der Einforderung von 
Menschenrechten sind beispielsweise unter dem Themenbereich «Menschenrechtsinstrumente» auf 
www.humanrights.ch zu finden. 

55  Die AEMR wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgearbeitet und ist unter dem Einfluss der 
Ereignisse dieser Epoche stark von den Siegermächten und damit einhergehend von einem westlichen 
Kulturverständnis und individualistischen Denkweisen geprägt. Im Gegensatz zu den in der AEMR 
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Schweizerischen Wertvorstellungen und -haltungen die AEMR ihre Gültigkeit behält. Zur AEMR 
kommen weitere internationale Verträge und Regelwerke hinzu, welche spezifische Bereiche 
betreffen und teilweise verbindlichen Charakter haben, wie beispielsweise die Genfer Flüchtlings-
konvention von 1951, welche die Grundlage des Umgangs mit Schutz vor Verfolgung suchenden 
AusländerInnen bildet.56 Zudem werden die Menschenrechte spätestens dann zu verbindlichen 
Grundrechten, wenn sie von der Rechtsordnung eines Staates übernommen und explizit garantiert 
werden, wie dies zu einem grossen Teil in der revidierten Schweizerischen Bundesverfassung von 
1999 der Fall ist. 

4.2 Die Schweizerische Bundesverfassung von 1999 

Eine geschriebene Verfassung bildet prinzipiell das höchste staatliche Recht eines jeden Landes. So 
hat auch die Schweizerische Bundesverfassung den Anspruch, die Grundwerte der staatlichen 
Gemeinschaft zu definieren und die Menschen durch Garantie der Grundrechte vor willkürlichen 
Eingriffen zu schützen. Die revidierte Bundesverfassung von 1999 beinhaltet einen relativ umfang-
reichen Grundrechtskatalog, zudem wird vorausgeschickt, dass Bund und Kantone nebst dem 
staatlichen Recht auch das Völkerrecht beachten. 

4.2.1 Würde und verfassungsrechtlicher Persönlichkeitsschutz 

Wie die allgemeine Menschenrechtserklärung auch, startet der Grundrechtskatalog der BV mit dem 
Appell, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Diese Würde ist untrennbar mit der 
Freiheit einer menschlichen Existenz verbunden und ist somit unantastbar, egal welcher Herkunft, 
Nationalität oder Religion ein Mensch angehört (Schmid 2005: 9). Nach Müller ist der Schutz der 
Würde als elementarer Kern der weiteren Grundrechte zudem eine Richtschnur für deren Ausle-
gung (1999: 1). Die Menschenwürde als solche ist allerdings schwierig in einem normativ positiven 
Sinn zu definieren, greifbar wird sie meist erst durch Verletzungen derselben. Aus diesem Grund 
werden in den nachfolgenden Grundrechtsartikeln der BV die spezifischen Schutzbereiche wie 
beispielsweise das Diskriminierungsverbot (Art. 8), das Recht auf Leben und persönliche Freiheit, 
welches explizit die körperliche und geistige Unversehrtheit sowie die Bewegungsfreiheit mit 
einschliesst (Art. 10), oder das Recht auf Hilfe in Notlagen (Art. 12) festgelegt. Diese Grundrechte, 
welche die prinzipiellen Aspekte menschlicher Existenz schützen, können unter dem Begriff 
                                                                                                                                                                  

verankerten Individualrechten kennt beispielsweise die Afrikanische «Charta der Rechte der Menschen 
und Völker» von 1986 auch Kollektivrechte. Für eine ausführlichere Auseinandersetzung und eine um-
fängliche Literaturliste zur Thematik der Universalität der Menschenrechte vgl. auch das Online-
Themendossier «Universalität der Menschenrechte» der Informationsplattform humanrights.ch 
(http://www.humanrights.ch/home/de/Themendossiers/Universalitaet/content.html). 

56  Weitere wichtige internationale Dokumente im Zusammenhang mit Grundrechten, Migration und 
Minderheitenschutz sind beispielsweise die UNO-Nachfolgepakte I und II von 1966 über bürgerliche 
und politische Rechte respektive über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie die europäi-
sche Menschenrechtskonvention. Allerdings hat die Schweiz nicht alle weiterführenden Abkommen 
unterzeichnet und/oder ratifiziert. Einen ausführlichen Überblick über die internationalen Vertragswerke 
liefert Simma (1998). 



31 

«verfassungsrechtlicher Persönlichkeitsschutz» zusammengefasst werden (Müller 1999: 7). Hinzu 
kommen weitere, spezifischere Ausprägungen wie der Schutz der Privatsphäre (Art. 13), das Recht 
auf Ehe, Glaubens-, Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 15ff.) oder die Garantie eines fairen 
Verfahrens (Art. 29). In Bezug auf illegalisierte MigrantInnen sind diese Rechte ebenso gültig wie 
für Schweizer BürgerInnen auch. Beschränkungen des Persönlichkeitsschutzes (im Schutzbereich 
des Rechtes) sind allerdings «bei aussergewöhnlichen Gefahren der öffentlichen Sicherheit» (1999: 
27) möglich. Artikel 41 der BV definiert des Weiteren Sozialziele, die der Bund anzustreben 
versucht, so zum Beispiel den Zugang jeder Person zur Gesundheitsversorgung, zum Arbeitsmarkt, 
zu Bildung, zu angemessenen Wohnmöglichkeiten und zu Sozialversicherungen. Allerdings wird 
eingeschränkt, dass aus den Sozialzielen «keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen 
abgeleitet werden» können. In Artikel 121 der BV wird schliesslich die Gesetzgebung über Ein- 
und Ausreise sowie Aufenthalt und Niederlassung und die Gewährung von Asyl als Sache des 
Bundes definiert. Dies wird somit in eigenen Gesetzeswerken, dem AuG und dem AsylG, geregelt. 

4.2.2 Artikel 12: Das Recht auf Hilfe in Notlagen 

Besondere Relevanz im Zusammenhang mit der Lebensrealität illegalisierter MigrantInnen kommt 
nun dem bereits erwähnten Artikel 12 der BV, dem Recht auf Hilfe in Notlagen,57 zu. Weder die 
Gründe für die Notlage noch der Aufenthaltsstatus eines Menschen dürfen Einfluss auf die Aus-
übung dieses Rechtes haben, massgebend ist einzig die momentane Mittellosigkeit, welche nicht 
selbst rechtzeitig verhindert oder über Leistungen Dritter gedeckt werden kann (Tschudi 2005: 
17).58 Faktisch bleibt allerdings eine genaue Definition des Terminus «Notlage» bislang aus, was 
wiederum gewissen Ermessensspielraum zulässt. Nach Müller (1999: 170) muss deshalb jeweils der 
individuelle Kontext betrachtet werden, insbesondere die Art, die Dauer, die Intensität und die 
Auswirkungen der Notlage. Die Nothilfe darf aber nicht von Kanton zu Kanton verschieden sein, da 
die Existenzsicherung auf dem ganzen Staatsgebiet gewährleistet sein muss (1999: 177). Neben den 
physischen Bedürfnissen wie Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung, 
welche in weiten Teilen der ersten und zweiten Bedürfnisstufe nach Maslow entsprechen, müssen 
auch minimale psychische Grundbedürfnisse, z.B. nach elementarer Zuwendung, Kommunikation 
und minimaler Integration, gewährleistet werden (Müller 1999: 172). Schefer (2005: 114) führt 
weiter aus, dass der Kerngehalt des Rechtes auf Existenzsicherung nicht eingeschränkt werden darf, 
dass er aber auf ein Minimum beschränkt bleiben muss, damit die Nothilfe nicht als Ersatz für 
Sozialhilfe angesehen und dadurch verwässert wird. Aus diesem Grund sei die momentane Ent-
wicklung der Abschiebung ganzer Bevölkerungsgruppen auf die Nothilfe unzulässig und gefähr-

                                                 
57  Bereits vor der Totalrevision der BV galt das Recht auf Existenzsicherung als ungeschriebenes Verfas-

sungsrecht, auf welches sich auch AusländerInnen ungeachtet ihres aufenthaltsrechtlichen Status berufen 
konnten (BGE 121 / 367). In der neuen Bundesverfassung wurde das Recht aber erstmals schriftlich aus-
formuliert: «Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und 
Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind» (BV Art. 12). 

58  Diese Auslegung wird durch das Urteil des Bundesgerichts vom 18. März 2005 gestützt (2P.318/2004), 
welches einer Beschwerde gegen den Kanton Solothurn stattgab und die Streichung der Nothilfe durch 
den Kanton wegen nichtkooperativen Verhaltens als verfassungswidrig erklärte. 
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lich,59 denn durch die Koppelung an Bedingungen gehe der Grundgedanke der vorbehaltlosen 
Ausrichtung zum Zweck der Existenzsicherung verloren (Schefer 2005: 115–118). Trotzdem wurde 
2006 mit der Annahme der Teilrevision des Asylgesetzes diese Praxis von den Personen mit 
rechtskräftigem Nichteintretensentscheid (PNEE) auf alle abgelehnten AsylbewerberInnen ausge-
dehnt. 

4.3 Ausländergesetz (AuG) und Asylgesetz (AsylG) 

Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) und das Asylgesetz sind eng 
miteinander verbunden. Das neue AuG, welches die erste Totalrevision des seit 1931 bestehenden 
Gesetzes über Niederlassung und Aufenthalt der Ausländer (ANAG) bildet, regelt per Definition 
«die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt sowie den Familiennachzug von Ausländerinnen und 
Ausländern in der Schweiz. Zudem regelt es die Förderung von deren Integration»60 (AuG Art.1). 
Allerdings ist sein Geltungsbereich faktisch vor allem auf Personen aus dem dritten Kreis einge-
schränkt, da für EU/EFTA-Mitgliedstaaten prinzipiell das Freizügigkeitsabkommen gilt, sofern 
nicht das AuG günstigere Bestimmungen vorsieht (AuG Art. 2). So ist heute die Zuwanderung von 
AusländerInnen in die Schweiz über eine Klassifizierung geregelt, Angehörigen der EU/EFTA-
Mitgliedsstaaten wird der Zugang erleichtert, während er Angehörigen aussenstehender Drittstaaten 
zunehmend erschwert wird.61 Die zunehmend restriktive Zulassungspolitik führte zu einer Verlage-
rung der Einwanderung auf das Asylwesen, dessen Regelung bis Ende der 70er-Jahre im ANAG 
implementiert war und vor allem auf eidgenössichen Verordnungen beruhte. Erst 1979 wurde im 
Zeichen des zunehmenden Druckes auf die Asylgesetze ein eigenständiges Gesetz geschaffen, 
welches 1981 in Kraft trat. Es regelte fortan die Asylgewährung, die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und den vorübergehenden Schutz von Schutzbedürftigen in der Schweiz und deren Rückkehr. Nach 
drei Revisionen innert kürzester Zeit und einer Totalrevision 1998 wurde im Herbst 2006 bereits 
eine weitere umfassende Teilrevision vom Stimmvolk angenommen, welche ab Januar 2007 
sukzessive umgesetzt wird. Im Allgemeinen lässt sich bei allen Gesetzesrevisionen der letzten 20 
Jahre eine ständige Verschärfung der Ausländer- und Asylpolitik beobachten, was sich insbesonde-
                                                 
59  In der Schweiz trat am 1. April 2004 eine Regelung in Kraft, durch welche AsylbewerberInnen mit 

einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid aus der regulären Sozialhilfe ausgeschlossen werden. 
Diesen Personen bleibt, falls sie in der Schweiz bleiben, zur Existenzsicherung nur noch der Weg über 
die Nothilfe offen. Problematisch hierbei ist wiederum, dass dazu die Identität offengelegt werden muss, 
weshalb illegalisierte MigrantInnen, welche zur Existenzsicherung Nothilfeleistungen beantragen, das 
Risiko einer Ausschaffung eingehen.  

60  Die Integration von in der Schweiz anwesenden AusländerInnen ist somit erstmals auf Bundesebene als 
politisches Ziel definiert. 

61  Die Zulassung von AusländerInnen aus Drittstaaten wird mit Ausnahme des Familiennachzugs oder der 
Aufnahme von Flüchtlingen, für welche das AsylG zuständig ist, auf qualifizierte Fachkräfte beschränkt. 
Konkret bedeutet dies «Investorinnen und Investoren sowie Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
Arbeitsplätze erhalten oder neue schaffen; anerkannte Personen aus Wissenschaft, Kultur und Sport», je 
nach Bedarf «Personen mit besonderen beruflichen Kenntnissen [...]; Personen im Rahmen des Kader-
transfers von international tätigen Unternehmen» und zu guter Letzt «Personen, deren Tätigkeit in der 
Schweiz im Rahmen von wirtschaftlich bedeutenden internationalen Geschäftsbeziehungen unerlässlich 
ist.» (AuG Art. 23). 
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re in den letzten Jahren durch stärkere Einwanderungsrestriktionen und -hürden sowie stetig 
zunehmende Kompetenzen im Bereich der Zwangsmassnahmen zur Sicherstellung der Ausreise 
von abgewiesenen AsylbewerberInnen äusserte. Der Asylbereich betrifft zwar nur einen kleinen 
Teil der AusländerInnen in der Schweiz, allerdings werden hier mittlerweile systematisch Sans-
Papiers geschaffen, Regularisierungsmöglichkeiten bieten praktisch nur die Heirat mit einer/m 
Schweizer EhepartnerIn (oder einer/m niedergelassenen AusländerIn) oder die Anerkennung als 
schwerwiegender persönlicher Härtefall.62 Die Rechtsstellung illegalisierter MigrantInnen im Alltag 
wird aber nicht nur durch die Ausländer- und Asylgesetzgebung beeinflusst, sondern auch durch 
allgemeingültige Verordnungen (auf Grundlage der in der Bundesverfassung garantierten Rechte) 
wie beispielsweise dem Krankenversicherungsobligatorium (KVG) von 1996, dem auch Sans-
Papiers unterstehen und somit einen minimalen gesundheitsrechtlichen Schutz geniessen, oder das 
Recht von Kindern auf die obligatorische Schulbildung und – bei arbeitenden Personen – die 
arbeitsrechtlichen Grundlagen wie die obligatorische Unfallversicherung und die beruflichen 
Vorsorgebestimmungen. Wie diese theoretisch garantierten Leistungen in der Praxis umgesetzt 
werden können, soll u.a. Gegenstand der Datenauswertung in Kapitel 6 sein. 

                                                 
62  Nach dem öffentlichen Auftreten von Sans-Papiers in der Schweiz durch Kirchenbesetzungen und der 

dadurch ausgelösten medialen und politischen Diskussion erläuterte das EJPD Ende Dezember 2001 in 
einem Rundschreiben die Kriterien zur Anwesenheitsregelung von AusländerInnen in schwerwiegenden 
persönlichen Härtefällen. Diese sogenannten Metzlerkriterien (benannt nach der damaligen Vorsteherin 
des EJPD Ruth Metzler) wurden 2004 durch ein erneutes Rundschreiben des IMES (heute BFM) für Per-
sonen aus dem Asylbereich aufgehoben. Somit können nur noch AusländerInnen, welche nie ein Asylge-
such in der Schweiz gestellt haben und deren «Rückkehr ins Herkunftsland als in persönlicher, 
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht nicht zumutbar betrachtet wird» ein Härtefallgesuch stellen (Ach-
ermann und Chimienti 2006b: 26). 
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5 Datenerhebung: Methodik und InterviewpartnerInnen 

In dieser Arbeit wird explizit eine emische Sichtweise der spezifischen Problemfelder und der 
Handlungsmöglichkeiten illegalisierter MigrantInnen angestrebt. Um diese Angaben erfassen zu 
können, wurden neun problemzentrierte Interviews (Witzel 2000) mit insgesamt elf (teilweise 
ehemals) illegalisierten MigrantInnen aus der Region Bern durchgeführt. Im Folgenden sollen, vor 
der Beschäftigung mit den eigentlichen Interviews, kurz das Forschungsfeld und die angewendeten 
Methoden zur Datenerhebung und -analyse erläutert sowie am Schluss ein Kurzüberblick über das 
Sample gegeben werden. 

5.1 Zugang zum Forschungsfeld 

Über persönliche Kontakte durch die ehemalige Mitarbeit in migrationspolitisch aktiven Gruppen 
sowie über an meinem Arbeitsort – einem Durchgangszentrum im Kanton Bern – entstandene 
Bekanntschaften versuchte ich zu Beginn der Lizentiatsarbeit mit möglichst vielen mir bekannten 
illegalisierten MigrantInnen Kontakt aufzunehmen. Dass die Illegalisierung  eine grosse Unsicher-
heit und unter Umständen auch schnelle, umfassende Situationsveränderungen im Leben der 
Betroffenen mit sich bringt, wurde mir auf der Suche nach potentiellen InterviewpartnerInnen 
erneut bewiesen. Von den ursprünglich 14 Personen, von welchen ich wusste, dass sie bis vor nicht 
allzu langer Zeit noch (illegal) in der Schweiz anwesend waren, konnte ich nur noch deren sechs 
telefonisch erreichen. Die Übrigen waren entweder «nur» nicht mehr erreichbar oder hatten bereits 
das Land verlassen. Die sechs erreichten Personen waren glücklicherweise sofort bereit, über ihre 
Lage Auskunft zu geben, was sicherlich zu einem grossen Teil an der teilweise längeren Bekannt-
schaft lag. In einem zweiten Schritt versuchte ich, über andere SchweizerInnen, welche sich teil-
weise in migrationspolitischen Umfeldern betätigten, weitere illegalisierte MigrantInnen vermittelt 
zu erhalten, was sich jedoch als eher schwierig herausstellte, da die versprochenen Kontaktvermitt-
lungen oftmals im Leeren verliefen oder in einigen Fällen die Betroffenen nur ungern mit einer 
ihnen unbekannten Person sprechen wollten. Im Zuge der Seminararbeit, welche ich zum Zeitpunkt 
der Kontaktaufnahme am Verfassen war, knüpfte ich glücklicherweise guten Kontakt mit Marianne 
Kilchenmann von der Berner Sans-Papiers-Beratungsstelle, welche mir schliesslich noch drei 
weitere Sans-Papiers vermitteln konnte. Es zeigt sich hierin wohl auch, dass bei illegalisierten 
MigrantInnen, welche bereits einen ersten Schritt aus dem Schatten gemacht haben, z.B. durch die 
Vorsprache bei der Sans-Papiers-Beratungsstelle, die Hemmschwelle zu weiteren Auskünften über 
ihre Situation zum Teil um einiges tiefer liegt als bei illegalisierten MigrantInnen, welche sich 
bisher nie auf irgend eine Weise als Sans-Papiers zu erkennen gegeben haben. Weitere zwei 
Personen wurden von den InterviewpartnerInnen selbst mit ans Treffen gebracht, da ich diese um 
aktive Mithilfe gebeten hatte. 
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5.2 Datenerhebung 

Ich entschied mich aufgrund der breiten Thematik vorliegender Arbeit und der angestrebten, 
akteurzentrierten Sichtweise zu problemzentrierten Interviews (Witzel 2000) als spezifische Varian-
te des narrativen Interviews. Nach einer kurzen Vorstellung meiner Person, der Erläuterung der 
Ziele der Arbeit, der Form der Interviews sowie des Verwendungszwecks und des Umgangs mit 
dem Datenmaterial wurden die Interviews, nach Abklärung der statistischen Angaben, jeweils mit 
einer sehr offenen Fragestellung eingeleitet, womit ein relativ freies Festlegen des Schwerpunktes 
seitens des/der Interviewten ermöglicht werden sollte.63 Zum weiteren Verlauf des Gespräches hatte 
ich mir die Kernthemen und einige vorformulierte Fragen notiert, welche nach Möglichkeit wäh-
rend des Gesprächs angesprochen werden sollten. Die Abfolge der einzelnen Themen variierte 
stark, je nach GesprächspartnerIn und deren Schwerpunkten. In einigen Fällen funktionierte die 
Methodik der offenen Fragestellung sehr gut, und die Auskunftspersonen nutzten die Gelegenheit, 
ihre ersten Gedanken zur Thematik ausführlich darzulegen. In anderen Fällen wäre jedoch, insbe-
sondere wenn die Sprachbarriere höher war, ein semistandardisiertes Leitfadeninterview sinnvoller 
gewesen, da jeweils nur kurze Antworten gegeben und dementsprechend sehr viel improvisiert 
nachgefragt werden musste. Es ist anzunehmen, dass in diesen Gesprächen das Bias meiner eigenen 
Sichtweise stärkeren Einfluss auf die Aussagen der Auskunftspersonen hatte, als dies in den haupt-
sächlich narrativen Interviews der Fall war. Zudem kam es im Verlauf der Gespräche bei einigen 
Personen auch zu sehr emotionalen Momenten, was die Objektivität meinerseits jeweils stark 
erschwerte. Trotzdem wurde versucht, die Gespräche im Sinne eines diskursiv-dialogischen Verfah-
rens (Witzel 2000: Abs. 13) vor allem durch Nachfragen und Abklären bereits erwähnter Begriffe 
und Situationen sowie durch das gezielte Einbringen von weiteren Themenbereichen zu steuern. 
Die Interviews dauerten jeweils zwischen knapp einer bis zu etwas mehr als zwei Stunden und 
fanden auf Deutsch (3), Englisch (3) und Französisch (3) statt, lediglich in einem Fall fungierte 
zusätzlich einer der zwei anwesenden Sans-Papiers für den anderen als Übersetzer zwischen 
Albanisch und Deutsch. Die Wahl des Interviewortes war unterschiedlich und vom Kontext und den 
Präferenzen der Interviewten abhängig. Drei Gespräche fanden in verschiedenen Büros (Sans-
Papiers-Beratungsstelle Bern, Sans-Papiers-Kollektiv Bern) oder ähnlicher Umgebung statt, zwei 
Gespräche wurden bei mir zuhause, drei bei den Interviewten zuhause und eines in einem öffentli-
chen Restaurant geführt. 

5.3 Datenanalyse 

Um die in den Interviews erhobenen Daten angemessen auswerten zu können, wurden alle Gesprä-
che mit Einwilligung der TeilnehmerInnen per Diktaphon aufgezeichnet und anschliessend voll-
ständig transkribiert. Um Stimmungen und Schwerpunkte der Aussagen besser nachvollziehen zu 

                                                 
63  Im Anhang ist ein Exempel dieses Leitfadens zu finden. Allerdings wichen die tatsächlich geführten 

Interviews in Form und Ausgestaltung teilweise erheblich von diesem Leitfaden ab, da im diskursiv-
dialogischen Verfahren (Witzel 2000: Abs. 13) oft eine gänzlich andere Reihenfolge eingeschlagen und 
teilweise auch unerwartete Themen eingebracht wurden. 
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können, wurde das Transkript nicht nur sinngemäss, sondern wortwörtlich angefertigt.64 Teilweise 
war es allerdings aus akustischen Gründen unmöglich, den gesamten Inhalt wörtlich niederzu-
schreiben, was in den Transkripten jeweils durch speziell gekennzeichnete Auslassungen markiert 
wurde. Die Interviews wurden anschliessend mit Hilfe des qualitativen Datenanalyseprogramms 
MAXqda2 und vor dem Hintergrund der Grounded Theory65 (Glaser und Strauss 2005) weiterver-
arbeitet, codiert und kategorisiert. Zur Kategorisierung wurden einerseits die für das Interview 
definierten, angenommenen Problemfelder verwendet, andererseits entstanden weitere Kategorien 
während der Eingabe und durch die Arbeit mit dem gesammelten Material anhand der gemachten 
Aussagen. Die Kategorien wurden – soweit möglich und sinnvoll – ständig erweitert und mit 
Subkategorien versehen. Die Daten wurden somit auf verschiedenen Abstraktionsebenen geordnet. 
Zur Gewichtung einzelner Themenbereiche wurden einige Bereiche, respektive die Nennungen in 
den einzelnen Kategorien, auch quantitativ ausgewertet, was durch die zusätzliche Analyse der 
kategoriellen Überschneidungen zur Offenlegung von (mehr oder weniger ersichtlichen) Zusam-
menhängen und Abhängigkeiten beitrug.  

Die Grounded Theory, welche mittels theoretischem Sampling bei der Auswahl der Interviewpart-
nerInnen eine grösstmögliche Diversifizierung zu erreichen versucht, um die maximalen Differen-
zen innerhalb der behandelten Thematik erkennen zu können (Glaser und Strauss 2005: 53–70), 
konnte in diesem Sinne nicht konsequent angewendet werden, da die Auswahl der Auskunftsperso-
nen, wie zuvor beschrieben, vor allem von externen (und zeitlichen) Faktoren limitiert wurde. 
Insbesondere im Erkenntnisbereich bezüglich der Handlungsstrategien und der verfügbaren Res-
sourcen war jedoch die Herangehensweise der Grounded Theory nach dem Prinzip der Generierung 
von Theorie aus den Daten heraus sehr hilfreich. Diese Erkenntnisse flossen zum Schluss wiederum 
in die Fragestellung und natürlich in die Behandlung der Problemfelder und in die Synthese mit ein. 

5.4 Das Sample 

Vorliegende Studie beschränkt sich im räumlichen Rahmen auf illegalisierte MigrantInnen in der 
Region Bern. Die Zusammensetzung der elf InterviewpartnerInnen ist relativ unterschiedlich 
bezüglich ihres Aufenthaltsverlaufes in der Schweiz, war jedoch stark von den in Kapitel 5.1 
beschriebenen Zugangsmöglichkeiten abhängig. In diesem Zusammenhang gebührt ein besonderer 

                                                 
64  Trotzdem werden in vorliegender Arbeit einige Passagen lediglich paraphrasiert wiedergegeben, falls 

deren wörtliche Niederschrift keinen sinnstiftenden Nutzen für das Verständnis, die Stimmung oder den 
Kontext beinhaltet und dadurch nur die Lesbarkeit erschweren würde. 

65  Die Grounded Theory stellt einen sozialwissenschaftlichen Ansatz zur sytematischen Erhebung, Auswer-
tung und Analyse qualitativer Daten dar, wobei das Ziel die Generierung von Theorie sein soll. Diese zu 
bildende Theorie soll explizit während der Arbeit mit dem gesammelten Datenmaterial entstehen und 
wachsen, um zu verhindern, dass durch die Fokussierung auf eine bereits zuvor gewählte Theorie, wel-
che es zu bestätigen gilt, die erhobenen Daten nur auf die zuvor festgelegten Kriterien hin überprüft wer-
den, wodurch potentielle Erkenntnisse verloren gehen können. Ziel ist es, mittels fortlaufender 
komparativer Analyse sowie theoretischem Sampling eine Theorie zu entwickeln, welche die relevanten 
Erkenntnisse aus dem Datenmaterial widerspiegelt, anstatt das Datenmaterial in eine bestehende Theorie 
einzupassen (Glaser und Strauss 2005). 
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Dank Frau Marianne Kilchenmann von der Sans-Papiers-Beratungsstelle, da das Sample ohne ihre 
Hilfe nur aus Männern bestünde.  

Von den schliesslich interviewten drei Frauen und acht Männern stammen je eine/r aus Polen, 
Kolumbien und Kamerun, zwei aus Mazedonien und je drei aus Nigeria und Algerien.  

Ihr Alter variiert zwischen 22 und 47 Jahren, die Aufenthaltsdauer zwischen vier Monaten bis zu 
über 15 Jahren, wobei es bei den meisten zwischen drei und fünf Jahre sind (vgl. Tabelle 1). Ihr 
Migrationshintergrund und ihre aufenthaltsrechtliche Geschichte in der Schweiz sind sehr unter-
schiedlich, das Spektrum reicht vom ehemaligen Saisonnier über den Arbeit suchenden, abgelehn-
ten Asylbewerber und den aus politischen Gründen eingereisten Kriegsfotografen bis zur langjährig 
anwesenden, unbemerkten Putzfrau. Zwei von ihnen sind mittlerweile mit Schweizer PartnerInnen 
verheiratet und konnten sich somit legalisieren, zwei weitere sind in ihren Heimatländern verheira-
tet, die restlichen sieben sind ledig und nur drei von allen haben Verwandte in der Schweiz. 

Alter Herkunft Geschlecht Aufenthaltsdauer Illegalisierte Aufenthaltszeit jetziger rechtlicher Status 

22 Nigeria m 2,5 Jahre 6 Monate NEE in Asylstruktur 

24 Nigeria m 3 Jahre 1 Jahr Sans-Papier 

26 Mazedonien m 5 Jahre 5 Jahre Sans-Papier 

28 Algerien m 5 Jahre 2 Jahre B-Ausweis66 

31 Algerien m 3 Jahre 6 Monate NEE in Asylstruktur 

37 Kolumbien f 10 Jahre 10 Jahre Sans-Papier 

37 Kamerun f 3 Jahre 2 Jahre Sans-Papier 

38 Nigeria m 3 Jahre 1 Jahr B-Ausweis 

42 Algerien m 4 Monate 1 Monat Sans-Papier 

44 Polen f 5 Jahre 4 Jahre B-Ausweis 

47 Mazedonien m 15 Jahre 11 Jahre B-Ausweis 
 

Tabelle 1: Übersicht über das Sample 

5.5 Interviews mit Betroffenen 

Die Interviews mit den elf (ehemaligen) Sans-Papiers verliefen ausnahmslos in einer angenehmen, 
entspannten Atmosphäre, auch wenn die Inhalte teilweise emotionale Reaktionen hervorriefen. 
                                                 
66  Der Ausweis B wird an AusländerInnen abgegeben, «die sich für einen bestimmten Zweck längerfristig 

mit oder ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten» (Bundesamt für Migration 2007). Die Gültig-
keitsdauer beträgt in der Regel ein Jahr und der Ausweis muss jeweils erneuert werden. Fällt der Aufent-
haltszweck weg, beispielsweise durch Scheidung von dem/der EhepartnerIn vor Ablauf des vollendeten 
fünften Jahres, verfällt der Anspruch auf eine Verlängerung des Ausweises. 
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Durch die anfängliche Erläuterung der Ziele meiner Arbeit und deren Verwendungszweck konnte 
auch in den Fällen, in denen ich die InterviewpartnerInnen vorher nicht persönlich kannte, eine 
gewisse Vertrauensbasis geschaffen werden.67 Zudem wurde die vollständige Anonymität zugesi-
chert und diese in den folgenden Kurzbeschrieben durch fikitve Namen und Auslassung der Anga-
ben des Wohn- oder Arbeitsortes oder anderer spezifisch zuordenbarer Merkmale umgesetzt. 

5.5.1 David: «I was strong, mentally, if not I would have also gone crazy.» 

David, ein grossgewachsener, gepflegt aussehender Nigerianer um die 40, befindet sich seit gut drei 
Jahren in der Schweiz. Er hat sein Land vor allem aus ökonomischen Gründen verlassen und 
versuchte vorerst in verschiedenen anderen afrikanischen Ländern sein Glück, stellte aber fest, dass 
es dort nicht besser, sondern teilweise gar schlimmer war als in Nigeria. Also entschloss er sich, in 
die Schweiz zu kommen, um hier Arbeit zu suchen, und stellte 2003 unter falschem Namen ein 
Asylgesuch. David hat keine Verwandten oder Bekannten in der Schweiz und beschreibt die erste 
Zeit als sehr schwierig, da er viele Strapazen auf sich genommen habe, um hierher zu kommen, hier 
aber gleich nach der Ankunft gespürt habe, dass er nicht willkommen sei. Nach ungefähr einem 
Jahr mit einem N-Ausweis68 in einem Durchgangszentrum erhielt er 2004 einen Nichteintretensent-
scheid, was ihn und seine Schweizer Freundin dazu bewegte, die Heiratsvorbereitungen einzuleiten. 
Die Heirat wurde jedoch durch den abgelaufenen N-Ausweis und die falschen Identitätsangaben 
stark erschwert, und die Formalitäten zogen sich schliesslich über ein Jahr hin. Während dieser Zeit 
lebte David als Sans-Papiers bei Freunden, da er Angst hatte, wenn er sich am Wohnort seiner 
Freundin aufhalte, könnte er von der Polizei abgefangen und trotz hängigen Heiratsvorbereitungen 
ausgeschafft werden. Er betont immer wieder, wie froh er um diese Freunde gewesen sei, da er 
nicht gewusst hätte, was er sonst hätte tun sollen: 

So if you have problems, you meet people like this, these are the only … this is the only people that 
could help you. That you could … survive. Because if your Asyl is finished you’re rejected and thrown 
out of the camp, then, there is nowhere to go. It’s either you stay in the street, and die then … or you 
run away from the camp … but where do you run to? Cause where you are running to it’s the same 
thing. 

David spricht viel und ausführlich über den psychischen Druck, den er zu dieser Zeit verspürt habe, 
und erwähnt, dass er viele Leute kennen gelernt hat, die ob der Situation praktisch den Verstand 
verloren hätten. Auch er sei teilweise nahe daran gewesen: 

I was strong, mentally, if not I would have also gone crazy because … I’m somebody who is very, very 
emotional, you know, and things like this waste my head and my head is full, you know. [...] But for 

                                                 
67  Stark begünstigt wurde dies natürlich auch durch die Empfehlung von Frau Kilchenmann der Sans-

Papiers-Beratungsstelle Bern, welche die Sans-Papiers bereits auf vertraulicher Basis kannte.  
68  Asylsuchende haben während der Dauer des Asylverfahrens grundsätzlich ein Recht auf Anwesenheit in 

der Schweiz. Der N-Ausweis wird jeweils für sechs Monate ausgestellt, beinhaltet aber im Normalfall 
keine Informationen zum Stand des laufenden Verfahrens, es können also sowohl Personen mit jahrelang 
dauerndem Asylverfahren wie auch Personen, welche bereits nach kurzer Zeit einen Nichteintre-
tensentscheid erhalten, im Besitze eines N-Ausweises sein. Allerdings verfällt das Aufenthaltsrecht mit 
einem Nichteintretensentscheid oder einem negativen Abschluss des Asylverfahrens. 
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those who couldn’t find people or couldn’t meet people to help them, some of them are going crazy in 
the street like I was telling you. [...] I have come across … many of them in the street. They are com-
pletely finished. Mentally distrayed. [...] I was asking one of my friends one time … «how do I behave, 
do I behave normal?» Yeah, I was afraid, I thought that I was also going crazy. 

Mittlerweile hat David einen B-Ausweis und lebt seit gut einem Jahr mit seiner Frau zusammen in 
Bern, wo auch dieses Interview stattfand. David ist froh, dass er jetzt einen geregelten Aufenthalts-
status hat, und möchte für unbestimmte Zeit in der Schweiz bleiben. Trotzdem fühlt er sich wegen 
der ständig ändernden Gesetze hier nicht wirklich sicher, er hat Angst, dass es eines Tages heissen 
könnte, die Schweiz wolle jetzt gar keine Ausländer mehr, und er müsse sie verlassen:  

The laws, everyday they are bringing new laws, and this and that. We just feel that someday they 
would say: «Hey! No more people are permitted to live in this country, everybody, you have to leave 
this country …»69  

Obwohl David vorläufig hier bleiben, sich eine finanzielle Grundlage aufbauen und wenn möglich 
seine Familie in Afrika unterstützen will, möchte er zu einem späteren Zeitpunkt nach Afrika 
zurückkehren, da dies seine wahre Heimat sei:  

I have my permit right now, and I want to live here, but I’m not forgetting my … I’m not forgetting Af-
rica. [...] And I cannot say I want to live here all my life. I cannot say that. I don’t know but I think I 
would like to go back to Africa. When at least I have something to rely on. 

5.5.2 Victoria: «Ich habe nie gedacht, dass ich illegal hier bin.» 

Das Interview mit Victoria konnte über die Sans-Papiers-Beratungsstelle vermittelt werden und 
findet bei ihr zuhause, in einer Wohnung eines kleinen, gemütlichen Mehrfamilienhauses statt. 
Victoria kommt direkt von der Arbeit zum Interview und wirkt zwar müde, aber trotzdem sehr 
lebensfroh. Während der Erzählungen lacht sie viel und ihre Augen funkeln. Victoria lebte bis 
knapp 40-jährig in Polen bei ihren Eltern, da sie aufgrund der Wohnungsnot über 20 Jahre wartete, 
um eine eigene Wohnung mieten zu können. Als ihr eine Cousine von den guten Arbeitsmöglich-
keiten in der Schweiz erzählte, entschloss sie sich, ihr Glück in der Schweiz zu versuchen. Über 
Bekanntschaften kam sie schon bald zu einem Model-Job für einen Kunstmaler, was sie zirka drei 
Monate lang machte. Nach und nach fand die gelernte Hebamme zuerst über Inserate in Zeitungen 
und anschliessend über Mund-zu-Mund-Propaganda andere Arbeiten im privaten Reinigungsbe-
reich und als Haushaltshilfe und Pflegeperson für ältere Leute. Mittlerweile hat sie so viele Angebo-
te, dass sie gar nicht mehr alle annehmen kann. Sie führt dies unter anderem auf ihre Zuverläs-
sigkeit und ihren Perfektionismus zurück: 

Und weil ich, wenn ich arbeite, das ist egal, was ich mache, ob ich als Bahnarbeiter, oder als Putzfrau 
oder Model … ich bin Perfektionist. Das ist etwas in meine Kopf, ich muss gut sein. Ich kann mich 
nicht vorstellen, etwas machen nur so. Schnell und … und nicht wirklich perfekt. 

                                                 
69  Dass die Befürchtungen nicht gänzlich unbegründet sind, zeigt sich beispielsweise durch das von der 

Schweizerischen Volkspartei (SVP) am 20. März 2006 im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellte 
Positionspapier zur Asyl- und Ausländerpolitik, worin unter anderem verlangt wird, dass «eingebür-
gerten Kriminellen» die Staatsbürgerschaft wieder zu entziehen sei (SVP 2006). 
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Sie betont, dass sie die ersten drei Jahre in der Schweiz sieben Tage in der Woche gearbeitet habe, 
meist bis zu 12 Stunden pro Tag. Mit dem Geld unterstützt sie unter anderem ihre Tochter und 
deren Familie in Polen und setzte sich zum Ziel, ihren jüngeren Sohn in die Schweiz zu bringen, da 
die Trennung von ihren Kindern sie psychisch stark belastete. Mittlerweile lebt sie – seit Kurzem 
verheiratet – mit einem Schweizer Mann und ihrem Sohn zusammen. Victoria macht einen sehr 
lebendigen und aufgestellten Eindruck und sagt auch selber, sie habe sich nie eigentlich als Illegale 
in der Schweiz gefühlt, erst als sie ihren damals fünfzehnjährigen Sohn in die Schweiz holen 
konnte, begann sie nervös zu werden:  

Aber ab diese Zeit, als er hier ist, ich bin sehr nervös geworden, weil … [...] habe ich immer Angst ge-
habt, dass er eine Kampf mit jemand hat und Polizei oder so … [...] Das hat mir sehr grosse Sorge ge-
macht und nach einem Jahr ich war eigentlich … meine Nerven waren ausgebrannt. 

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Victoria mehr Ruhe, sie hat auch die Arbeit deutlich reduziert. Sie 
betont, sie habe in der Schweiz kaum schlechte Erfahrungen gemacht und viele Freundschaften 
geschlossen und sie ist froh über die grosse Hilfe, welche sie sowohl von Freunden als auch von 
Organisationen (Sans-Papiers-Kollektiv Bern und Sans-Papiers-Beratungsstelle Bern) erhalten 
habe. Obwohl sie eigentlich nur vorübergehend in die Schweiz kommen wollte, kann sie sich eine 
Rückkehr nicht mehr vorstellen und betrachtet die Schweiz eher als ihre Heimat denn Polen: 

[...] weil ich habe dort keine Arbeit, keine Möglichkeit … Auch keine Leben, denn … man hier drei Jah-
re lebt, das ist genug, alles in Polen, also alles in deine Land, verlieren! [...] jetzt habe ich mehr Freun-
de hier als in Polen! Und ich fühle mich … voll hier, nicht in Polen. [...] Und ich bin sehr, sehr … 
eigentlich glücklich, weil ich jetzt ich weiss, dass mein Platz ist da. Hier in der Schweiz. 

Victoria schaut weiterhin relativ unbeschwert in die Zukunft und verlässt sich vor allem auf ihre 
Flexibilität und Offenheit:  

 … aber ich werde sicher nicht bis Ende Leben Putzfrau! Aber das ist auch schöne Erfahrung. … Ich 
habe nie gedacht, dass ich … als Putzfrau arbeiten werde, aber … Mensch muss flexibel sein und weisst 
du, das ist abhängig, was du im Kopf hast. [...] Aber was ich werde in Zukunft machen, in Zukunft 
sein, keine Ahnung. Ich kann mich sofort umstellen [lacht]. 

5.5.3 Toufik und Khaled: «L’important c’est que tu résistes, c’est de lutter.» 

Das Interview mit Toufik und Khaled fand in einem zum Zeitpunkt des Gesprächs offiziell ge-
schlossenen Kulturbetrieb statt, in welchem Toufik seit längerer Zeit arbeitet. Er ist es auch, der 
Khaled mit zum Interview gebracht hat, da Khaled ein guter Freund von ihm ist, welcher seit 
ungefähr vier Monaten in der Schweiz weilt. Toufik selbst ist ein hagerer, ruhiger Mann aus 
Algerien, welcher vor ungefähr fünf Jahren in die Schweiz kam, um ein ruhigeres Leben zu suchen. 
Er war praktisch Gründungsmitglied des Sans-Papiers-Kollektivs Bern, welches genau zu diesem 
Zeitpunkt mit Kirchenbesetzungen in die Öffentlichkeit trat. Durch die aktive Mitarbeit in der 
Gruppe knüpfte er viele gute Kontakte und er ist froh über die gemeinsam gelösten Probleme und 
die mit Freunden des Kollektivs verbrachte Zeit. Trotzdem stellt er betrübt fest, dass die Freund-
schaften in der Schweiz eher oberflächlich und nicht mit denjenigen in Algerien zu vergleichen 
seien: 
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C’est pas facile de fréquenter des gens, c’est pas facile d’avoir des amis! En France, en Algérie, tu as 
des amis, mais à la Suisse c’est trop individuel, tu racontes, oui, ils contrôlent, mais bouger et faire 
quelque chose … c’est seulement rare. [...] Moi je suis arrivé à dire que, vraiment j’ai pas d’amis. Je 
connais des gens, ils me connaissent. Et c’est ça. Je peux être leur ami, mais ils peuvent pas être mes 
amis. Je peux dire, oui. Parce que je lutte tout seul. 

Ursprünglich arbeitete er als Kriegsfotograf in verschiedenen Krisengebieten, erhielt aber wegen 
einigen Aufträgen Probleme mit regierungstreuen Stellen, worauf er nach Frankreich flüchtete und 
7,5 Jahre ohne Aufenthaltsbewilligung in Paris lebte. Wegen der vielen Probleme und Unsicherhei-
ten dieser Art des Lebens entschloss er sich, weiterzureisen und in die Schweiz zu kommen, wo er 
nach knapp zwei Jahren irregulären Aufenthaltes seine jetzige Frau kennenlernte und heiratete. Er 
kritisiert, dass es in der Schweiz sogar als Ausländer mit B-Ausweis weiterhin sehr schwierig sei, 
eine Arbeit zu finden, da die Schranken immer höher angesetzt würden:  

Et tu dois toujours dire «oui, j’accepte toujours les jobs que je peux recevoir». C’est eux qui 
n’acceptent pas. Une fois c’est parce que tu as une permis B, une fois parce que tu parles pas, peut-
être, parfait la langue … [...] Qu’est-ce que je veux faire avec cette langue si je vais nettoyer un WC? Je 
parle avec le WC ou quoi? 

Toufik spricht im Allgemeinen sehr bedacht, aber mit Nachdruck und grosser Ernsthaftigkeit. Oft 
legt er kleinere Pausen ein und denkt nach, man merkt ihm an, dass er trotz seiner 28 Jahre bereits 
vieles erlebt hat. An seiner Zeit als Sans-Papiers empfand er die tägliche Unsicherheit und die 
ständige Abhängigkeit von Freunden als besonders belastend, weshalb er sich so gut wie möglich 
mit den Umständen zu arrangieren versuchte:  

Mais on se plaigne pas, malgré c’est une vie difficile, peut-être de là, mais … on se plaigne pas, on est 
habitué à ça. 

Khaled, welcher ebenfalls aus Algerien stammt, lebte über 20 Jahre in Paris, davon 12 Jahre ohne 
Aufenthaltsbewilligung. 1998 hat er durch einen Regierungsbeschluss eine Aufenthaltsbewilligung 
erhalten, trotzdem sei es fast unmöglich, Arbeit zu finden, weshalb er es nun in der Schweiz 
versuchen will:  

Et bien sûr la situation économique c’est toujours dans la précarité. On a pas beaucoup, beaucoup 
amélioré ma situation. Et … et j’essaye, j’essaye de trouver vraiment du travail ailleurs, donc là je suis 
en Suisse espérant que je trouve le travail dans la cuisine et ici c’est aussi pour moi une expérience de 
travailler ailleurs. 

Die Regularisierung in Frankreich gibt ihm zwar die Möglichkeit, dank des Freizügigkeitsabkom-
mens problemlos in die Schweiz ein- und auszureisen, allerdings darf er nicht länger als drei 
Monate bleiben und hat auch keine Arbeitsbewilligung für die Schweiz. Dies empfindet Khaled als 
weitere Stigmatisierung, da er trotz seines langjährigen Aufenthaltes in Europa und seinen westli-
chen Wert- und Moralvorstellungen nicht die gleichen Rechte habe:  

Je m’aperçois que je suis toujours un étranger en Europe. Malgré que l’Europe elle est unie, toute 
l’Europe elle est unie, mais je suis quand-même immigré, étranger, point de vue le travail en Europe, 
quoi. [...] J’ai mes valeurs vraiment européens, je réagis comme un citoyen français, j’ai tous les droits  
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d’un citoyen français mais pas, pas vraiment. Pas vraiment. [...] ça m’a rappelé à le fait que: ah toi, tu 
es toujours émigré, il faut pas oublier. 

Auch Khaled hat eine sehr ruhige und bedächtige Art zu sprechen, häufig schweift sein Blick in die 
Ferne und er scheint sichtlich die jeweiligen Emotionen seiner Erinnerungen nachzuempfinden. 
Trotz allem wirkt er aber innerlich gefestigt und versäumt es nicht, immer etwa eine lustige bis 
tragische Geschichte aus seiner Sans-Papiers Zeit in Paris einzuflechten. Ursprünglich hatte Khaled 
sein Land wegen familiären Problemen verlassen und wollte in Frankreich Geld verdienen, um zu 
einem späteren, undefinierten Zeitpunkt zurückzukehren und seiner Familie zu helfen. Heute weiss 
er noch nicht, ob er das wird realisieren können, da er immer noch keine feste Arbeit gefunden hat. 
Wenn er in der Schweiz nicht in absehbarer Zeit etwas findet, hat er vor, wieder nach Paris zurück-
zugehen. Zum Schluss möchte er sich bei einer Schweizer Freundin bedanken, welche er vor 
ungefähr 20 Jahren in Paris kennen lernte und die ihm sehr viel geholfen habe. 

5.5.4 Eze: «When you push a dog to the wall, you know, they return and 
bite …» 

Eze, einen jungen, kräftigen Mann aus Nigeria, habe ich in einem Durchgangszentrum kennen 
gelernt, wo er ungefähr ein Jahr lang lebte, bevor sein Asylgesuch mit einem Nichteintretensent-
scheid abgewiesen wurde und er das Zentrum verlassen musste. Das Interview mit ihm wurde in 
einem Kulturbetrieb in einem ruhigen Raum geführt. Eze sprudelt gleich zu Beginn des Gesprächs 
richtiggehend los, er hat offenbar so viel auf dem Herzen, dass er gar nicht alles der Reihe nach 
erzählen kann. Seit einigen Monaten sollte er die Schweiz verlassen haben, der Vollzug der Weg-
weisung ist jedoch hängig, und Eze wohnt weiterhin in einem Zentrum, in welchem Asylbewerber-
Innen mit Nichteintretensentscheid Minimalunterstützung erhalten. Eze möchte lieber nicht über 
seine Vergangenheit sprechen, er gibt nur an, aus Sicherheitsgründen in die Schweiz gekommen zu 
sein. Am meisten macht ihm der Umstand zu schaffen, dass er, als junger, gesunder Mann, nicht 
arbeiten darf, somit nichts zum eigenen Lebensunterhalt beitragen kann und den ganzen Tag keine 
Beschäftigung hat: 

[...] because you cannot sleep one day. Every time … think, think, think. Get crazy, no work, nothing, 
just eat and sleep. So, at least a normal human being like a man of my kind, I believe I have the power 
to work, and … [...] I’ve not just come to come and depend on the government. Because I’m no sick! 
I’m okay, I have the hand, I can work! [...] Even though is small money, is okay for me. I can pay tax 
and it’s more better! 

Eze begreift die Situation der Leute gut, welche beispielsweise Drogen verkaufen, für ihn ist klar, 
dass das ein Fehler des Systems ist:  

When you are in a place, you don’t have a job, what always comes to your mind is only evil. Bad, bad, 
bad. You only think of … bad things. But when you are busy, you don’t have no time to think of that, 
so … What I’m trying to say is the government have to change their system. 

Auch Eze selbst kommt durch die Situation, das fehlende Geld und die mangelnde Beschäftigung 
manchmal auf ähnliche Gedanken: 
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[...] some time your mind have to push you to go and do something. So that you can have some little 
money in your wallet. [...] you know, some time I think like that! Because it’s like … when you push a 
dog to the wall … you know they return and bite. 

Eze bezeichnet seine momentane Situation als «open prison», weil er nichts machen darf und 
nirgendwo hingehen kann, zudem wird über ein Unterschriftensystem seine Anwesenheit im 
Minimalzentrum kontrolliert. Er hat kaum Freunde, welche ihm weiterhelfen könnten, die meisten 
Kontakte, die er hat, sind Leute, welche in derselben Situation sind. Immer wieder beklagt er sich 
über das System und erklärt, dass viele Leute dadurch verrückt werden. Er fühlt sich machtlos, in 
seiner Situation gefangen, das Einzige was ihm bleibe, sei zu beten und zu hoffen, dass es irgend-
wann doch besser werde: 

The situation is bad, so … You can just wait and pray to God and see what is going to happen. That’s 
the only thing. There’s nothing you can do. You cannot do nothing. You can’t fight government. The 
only thing you have to respect the government maybe they will … one day, their mind will say «okay, 
we change». 

5.5.5 Maria: «Ich habe hier viele Engel gefunden.» 

Maria war die erste illegale MigrantIn, mit welcher ich ein Interview machen konnte. Der Kontakt 
wurde mir durch die Sans-Papiers-Beratungsstelle vermittelt, und so fand auch unser Gespräch zu 
einer Randzeit in deren Büro statt. Trotz der eigentlich vertrauten Atmosphäre war zu Beginn ein 
eher distanziertes Gesprächsklima zu spüren, Maria begann erst im Laufe des Interviews mehr und 
mehr von sich aus zu erzählen, und es entwickelte sich ein lebhafter Dialog. Maria ist vor 10 Jahren 
in die Schweiz gekommen, um von hier aus ihre Familie in Kolumbien finanziell unterstützen zu 
können. Seit über acht Jahren arbeitet sie nun als Putzfrau bei verschiedenen Privatpersonen, ihren 
Kundenkreis hat sie sich wie Victoria auch per Mund-zu-Mund-Propaganda aufbauen können. Nur 
so konnte sie ihrer Tochter, welche sie mit sechs Jahren bei ihren Grosseltern in Kolumbien zurück-
lassen musste, die Schule und mittlerweile die Universität finanzieren und später auch ihren Eltern, 
insbesondere der Mutter, Medikamente und ärztliche Behandlungen bezahlen. Dies ist auch ihr 
Hauptmotiv, hier zu bleiben und weiter zu arbeiten: 

Und meine Mutter ist sehr alt. In unser Land wir haben nicht … AHV. Wir haben nicht. Und meine 
Mutter immer krank, immer krank, immer krank, mit den Problemen … [...] wann … ich habe nicht … 
hier gekommen … in mein Land geblieben … meine Tochter kann nicht studieren. Und … ich sage im-
mer meine Tochter: «Ich bin hier, aber du kannst lernen! Du kannst studieren, eine gute Profession 
machen, weil ich kann bezahlen! » 

Seit 10 Jahren lebt Maria jetzt unbemerkt in der Schweiz und versucht, alles perfekt zu machen, 
trotzdem hat sie keine Aufenthaltsbewilligung:  

[...] und, ich mache alles in Ordnung, Abfall separat, Zeitung separat, ich … gehe immer zuhause, ma-
che nicht Probleme mit meine Wohnung, und … und ich bezahle jede Monat pünktlich … Miete, Tele-
fon, Krankenkasse, alles! Alles ist in Ordnung! Und warum ich habe nicht Dokumenten, warum? Ich 
finde diese … ich finde ein gross Problem, he!? 
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So ist es für sie auch eine grosse Belastung, sich als Sans-Papiers nicht frei bewegen zu können und 
ständig von anderen Menschen abhängig zu sein, trotzdem fühlt sie sich hier zuhause und betont, 
dass sie viele gute Leute getroffen hat, die ihr weiter geholfen haben: 

Ich bin hier froh, weil, ich arbeite bei vielen Schweizer Frauen, Familien, … und ist ein bisschen gleich 
meine Familie. Nicht anderes, ist nicht … Beispiel Rassismus mit hier, mit ich. [...] Ich habe hier viele 
Engel gefunden. 

Maria weiss sich aber auch selbst zu helfen und kämpft für ihre Rechte, sie führt aus, Angst habe 
sie eigentlich selten, nur vor der Polizei und vor Kontrollen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Ansonsten hilft sie gerne anderen Sans-Papiers, durch ihr eigenes Beispiel zu ihren Rechten zu 
kommen:  

Viele Leute, Sans-Papiers, Angst haben, Angst. Immer Angst. Und, ich habe alles gemacht für andere 
Leute. Ich habe gesagt: «Ich gehe zuerst, wann ich bin … ich lebe noch [lacht], kommst du». Das ich 
habe gemacht mit meine Krankenkasse. 

Die quirlige kleine Frau wird leicht wehmütig, wenn sie von ihrer Familie und von ihren Zukunfts-
plänen zu sprechen beginnt, gerne möchte sie sich in der Schweiz legalisieren lassen, damit sie ihre 
Familie besuchen und regulär wieder zurückkommen könnte, und wenn ihre Tochter und Mutter 
kein Geld mehr brauchen würden, würde sie sofort nach Kolumbien zurückkehren: 

Ich will nach meine Land gehen, ich will mit der meine Tochter bleiben. Ich bin hier, weil ich brauche 
Arbeiten. 

Sie fühlt sich, nach 15 Jahren harter Arbeit (in Kolumbien arbeitete sie auf Kaffeeplantagen), sehr 
müde und hätte gerne eine Pause. Aber trotz allem meint Maria zum Schluss scherzhaft: 

Mit den Sans-Papiers ich finde sehr gut, weil ich brauche nicht … Steuer bezahlen [lacht laut]. Nur das! 

5.5.6 Mohammad: «C’est mieux je partir en prison, c’est mieux!» 

Mohammad, ein etwas über 30 Jahre alter Algerier, verbrachte knapp zwei Jahre in einem Durch-
gangszentrum im Kanton Bern, bevor auch er einen Nichteintretensentscheid erhielt und das 
Zentrum verlassen musste. Das Interview mit ihm wurde bei mir zuhause geführt. Mohammad 
spricht ein schwer verständliches, rudimentäres Französisch, was die Verständigung relativ schwie-
rig machte und einen narrativen Verlauf des Gespräches behinderte. Mohammad spricht laut und 
bestimmt, doch sein Blick wandert unstet umher. Selten umfassen seine Antworten mehr als ein 
paar Sätze und er wiederholt sich oft, was sich durchs ganze Gespräch hindurchzieht und eine eher 
künstliche Atmosphäre erzeugt. Trotzdem sind seine Aussagen und seine Erfahrungsberichte sehr 
interessant. Sein Bruder wurde in Algerien von Terroristen getötet und er sowie der Rest der 
Familie bedroht, weshalb Mohammad nach Italien flüchtete und vorerst dort ein Asylgesuch stellte. 
Da dieses Gesuch abgelehnt wurde, reiste er weiter in die Schweiz, wo er jetzt dem Minimalzent-
rum im Kanton Bern zugeteilt wäre, sich aber nur sporadisch dort aufhält; meist übernachtet er bei 
Freunden oder Bekannten in Bern und geht nur zum Unterschreiben ins Zentrum, um trotzdem noch 
die Lebensmittel zu erhalten, welche dort ausgeteilt werden: 
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… des signatures de matin au soir, tu signes pas ils te donnent pas le chose pour manger, ils donnent 
rien … c’est la merde toujours les problèmes, les Africains là-bas, ils gènent qui vient là-bas … 

Dank persönlichen Kontakten aus seiner Zeit als Asylbewerber hat er regelmässig Arbeit in land-
wirtschaftlichen Betrieben in der Region Bern und auch ein gutes Verhältnis zu seinen Arbeitge-
bern: 

Oui un peu pour vivre, pour moi, j’ai même blabla, mange à la maison pour le … le, le patron, travail. 
Travail le …. Il dit chaque jour viens manger avec moi, tu as besoin d’argent téléphones-moi. Même tu, 
il y a le travail, besoin pour l’argent pour … acheter quelque chose, téléphonez-moi. 

Trotz einem von der Polizei verhängten Rayonverbot70 verbringt er auch seine Freizeit meist in 
Bern, hält sich aber kaum mehr an öffentlichen Plätzen oder in Restaurants auf. Für ihn ist diese 
Situation unbegreiflich und er würde sogar lieber ins Gefängnis gehen, als darauf zu verzichten, 
nach Bern zu kommen: 

Partir à Berne interdit. Verboten. Tu viens pas ici. Rester dans le centre. C’est plutôt un trésor. C’est 
mieux je partir en prison, c’est mieux! [...] Pourquoi verboten!? Moi j’ai pas le droit de marcher à 
Berne. Et dans la centre, pourquoi? C’est mieux je partis à … [...]. Tu peux avoir, je dormi, je mange et 
je fait du sport … 

Immer wieder betont Mohammad, dass er sich nie was habe zu Schulden kommen lassen und 
beklagt sich über die Willkür der Kontrollen und des Systems. Mohammad lebt meist von Tag zu 
Tag und versucht sich durchzuschlagen, doch trotz der alltäglichen Geldnot sieht er keine Lösung 
für seine Situation im finanziellen Bereich, da das grundsätzliche Problem das Leben in der 
Schweiz an und für sich sei: Auch wenn er Tausende von Franken verdienen würde, könnte er 
aufgrund seines illegalisierten Status mit dem Geld hier nichts anfangen, da es nichts an seiner 
Lebenssituation ändern würde.  

5.5.7 Barry: «Still itching for a way to go out.» 

Die Geschichte von Barry gleicht sehr stark derjenigen von Mohammad. Auch er hat in der 
Schweiz ein Asylgesuch gestellt, erhielt nach knapp zwei Jahren einen negativen Entscheid und 
musste das Zentrum verlassen. Seither habe sich seine Situation stark verschlimmert. Der junge 
Nigerianer wirkt müde und erschöpft. Während des Interviews, welches bei mir zuhause geführt 
wurde, spielt er oft mit seinen Haaren, sein Lächeln zwischendurch wirkt zynisch und spiegelt sich 
nicht in den Augen. Auch Barry kenne ich aus dem Durchgangszentrum, wo er meist aufgestellt 
und lebendig wirkte, doch offenbar hat ihm die Zeit als Sans-Papiers stark zugesetzt. Barry ist in 
keiner Asylstruktur mehr, er lebt bei verschiedenen Freunden und Bekannten und kann sich zwi-
schendurch mit Gelegenheitsjobs wie Haareschneiden etwas Geld verdienen. Eigentlich wollte 
Barry die Schweiz bereits einmal verlassen und hatte alles organisiert, ironischerweise wurde er 

                                                 
70  Durch ein Rayonverbot kann es AusländerInnen untersagt werden, bestimmte Gebiete zu betreten oder 

zu verlassen, falls dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet werden könnte. In vielen 
Fällen werden Rayonverbote verhängt, falls die entsprechende Person ein oder mehrere Male an einem 
als Drogenumschlagplatz bekannten Ort kontrolliert wird. 
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kurz vorher von der Polizei kontrolliert und musste wegen seines illegalen Aufenthaltes in der 
Schweiz für zwei Monate ins Gefängnis. Jetzt wartet er wiederum auf den richtigen Zeitpunkt, da er 
erneut das Geld und die nötigen Kontakte zur Ausreise sowie zur irregulären Einreise in ein anderes 
Land organisieren muss: 

I’m just waiting. For the time. I have the money then I have to leave. When you have the money then 
you have to have the connection to leave. Because you cannot just … enter train and … go to some-
body’s country without no paper, no nothing, so. If you have the money then you have to look for 
some friends. [...] It’s just like when you are coming to Switzerland. Some can enter, some cannot, it’s 
just like that. 

Seinen Alltag bestreitet Barry normalerweise in der Wohnung seiner Freunde, er ist in einer Art 
Passivität gefangen. Es ist aber weniger der Umstand der mangelnden Sicherheit oder die Angst vor 
Kontrollen, die ihn im Haus bleiben lassen, sondern vielmehr die psychische Verfassung, einherge-
hend mit den drohenden Auswirkungen, welche Kontrollen auf ihn haben können: 

I’m watching TV from morning till night. Just waiting for the right … anytime you know … anytime … 
because, you cannot go out on the street. [...] What I’m thinking is my life, you understand? Control is 
nothing … [...] and you have not committed any crime but why I don’t like coming to the city is just li-
ke … you know when the police see you in the city they think maybe you are coming to … to sell drug 
or do anything [...] You don’t have to put your hand in the fire when you know that is fire. 

Barry fügt sich in seine Situation und vergleicht sie mit seinen Erfahrungen in Nigeria, wodurch er 
sich gewohnt sei, nicht jeden Tag drei warme Mahlzeiten zu erhalten, sondern je nach Situation auf 
das Essen zu verzichten. Nicht ohne einen gewissen Fatalismus erklärt er, dass er nicht mehr 
erwarte, dass sich seine Situation in der Schweiz jemals bessere, sondern dass er schlichtweg nur 
versuche, sein eigenes Leben zu führen: 

I pray to my own god to show me how can I stand on my feet. [...] You don’t have to get bothered for 
somebody’s country who tell you they don’t want you. [...] I’m just waiting for my own time to get 
better. I’m not waiting for Switzerland to get better, they’re always better. You understand? They are 
always better. I’m only just waiting for my own time to get better, for my life to change. 

5.5.8 Eldar und Achmad: «Geht mich nicht schlecht! Aber ist das schlecht 
für die anderen jetzt oder!» 

Eldar lebt – mit einigen Unterbrüchen – seit 1990 in der Schweiz und verkörpert sozusagen den 
klassischen Fall eines ehemaligen Saisonniers. Zwischen 1990 und 1996 hat er jedes Jahr mit einer 
Saisonnierbewilligung in der Schweiz gearbeitet, welche er nachher, aufgrund der Abschaffung des 
Saisonnierstatuts, nicht mehr erhielt. Trotzdem reiste er 1997 über Deutschland wieder in die 
Schweiz ein und arbeitete hier illegal. Sein Arbeitgeber, welcher seit 1990 immer derselbe war, 
versuchte erfolglos, eine Arbeitsbewilligung für Eldar zu erhalten. Da dies nicht funktionierte, 
stellte er 2001 ein Asylgesuch, welches aber gar nicht erst geprüft wurde, da er bereits einige Zeit in 
Deutschland gelebt hatte und bei der dortigen Ausländerbehörde gemeldet war.71 Nach der Rück-

                                                 
71  Praktisch alle europäischen Länder kennen heute Ausschlusskriterien im Asylsystem, welche sich auf 
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schaffung nach Deutschland und von dort nach Mazedonien reiste er zum zweiten Mal illegal in die 
Schweiz ein, da er sich auch in Mazedonien nicht mehr zu Hause fühlte: 

[...] aber es ist war Problem, wo soll ich hingehen, oder? Das Schweiz verlassen, Deutschland verlas-
sen, meine Land schon verlassen, das ist … wo soll ich leben? In Luft? 

Fortan arbeitete und lebte Eldar illegal in der Schweiz. Als er 2001 jemanden vom frisch gegründe-
ten Sans-Papiers-Kollektiv kennen lernte, war er sofort bereit, aktiv mitzuarbeiten und mit seinem 
Fall auch an die Öffentlichkeit zu treten. Obwohl er hierdurch stark exponiert war und dementspre-
chend auch mehr Angst vor einer Ausschaffung hatte, stellte er als einer der ersten ein Härtefallge-
such, welches 2002 bewilligt wurde. Die Zeit vorher beschreibt er folgendermassen: 

Das war 40 Tage ich habe wirklich habe viel Angst gehabt zum bewegen, wirklich. Weil ich war dann 
… ein wenig noch mehr offen bin ich gewesen, oder. [...] Aber ich muss das machen, oder. Kann ich 
nicht mehr … ich habe keine mehr Geduld. Kann ich nicht mehr … wie soll ich mehr, weiter … leben 
und nach Hause kann ich nicht gehen [...] für mich war damals viel besser Gefängnis als ausgeschafft 
werden. Gefängnis ich bin viel mehr sicher bin ich gewesen hier, als ausgeschafft. 

Eldar engagiert sich auch heute noch stark im Sans-Papiers-Kollektiv und versucht, anderen 
illegalisierten MigrantInnen zu helfen, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Mit seiner offenen 
Art und seiner Kompetenz durch eigene Erfahrungen und die jahrelange Arbeit im Kollektiv 
vermag er andere Leute zu ermutigen und zu überzeugen: 

Geht mich nicht schlecht! Aber ist das schlecht für die anderen jetzt oder! Für die anderen jetzt noch 
mehr schlimmer geworden! [...] Ich … für mich … ist das jetzt ist eine neue Leben, eine grüne Licht ist 
gut, ich gerne für ihnen auch eine grüne Licht einmal zu kommen! 

Man merkt Eldar an, dass er es gewohnt ist, Interviews zu geben und seine Geschichte zu erzählen. 
Für ihn ist die politische Arbeit im Kollektiv sehr wichtig und er will auch weiterhin alles daran 
setzen, die Situation für Sans-Papiers zu erleichtern. Deshalb hat er auch Achmad bisher geholfen, 
welchen er mit an das Interview brachte. Achmad kommt ebenfalls aus Mazedonien, war allerdings 
nie als Saisonnier hier, sondern wird in seinem Herkunftsland wegen der Teilnahme an einer 
Studentendemonstration verfolgt. Er ist seit sechs Jahren in der Schweiz, sein Härtefallgesuch 
wurde kürzlich abgelehnt, weshalb er weiterhin als Sans-Papiers hier leben muss, da er wegen der 
politischen Probleme nicht zurückgehen kann. Achmad hatte schon viele Probleme wegen seines 
irregulären Aufenthaltes: 

Es war schwierig, weil …, ich bin schon einmal erwischt worden, von Polizei bin ich schon erwischt 
worden. Ich hatte zweimal einen Unfall gehabt hier, einmal ich habe alles von … von … von Auswei-
sung … haben die Leute mir geholfen. Und ich bin einmal, 2001, in Zollikofen zu einem … Arzt, er hat 
mir viel, viel geholfen. 

                                                                                                                                                                  

den Reiseverlauf beziehen (Efionayi-Mäder et al. 2001: 60f.). So werden in der Schweiz gestellte Asyl-
gesuche nicht geprüft, wenn bereits in einem anderen europäischen Staat ein Erstasylgesuch eingereicht 
wurde oder wenn sich die gesuchstellende Person zuvor in einem sicheren Drittstaat – auch nur zur Dur-
chreise – aufgehalten hat. Die AsylbewerberInnen erhalten in diesen Fällen einen Nichteintrtensentscheid 
und werden an den entsprechenden Drittstaat zurückgewiesen. 



48 

So ist Achmad sehr froh, dass er Leute vom Sans-Papiers-Kollektiv hat, die ihm helfen und ihn im 
Notfall unterstützen können. Trotzdem weiss er noch nicht, wie seine Zukunft aussehen wird, da der 
Sans-Papiers-Alltag für ihn sehr stressig ist: 

Angst immer! Kannst nicht laufen ruhig! Aber … ich danke viel, viel am Kollektiv Sans-Papiers, den 
Leuten. Aber so, sie sind … Schweizer, aber sehr, sehr … freundlich und sehr gut. Aber mit Politik 
bin ich nicht zufrieden. … Das ist alles. 

5.5.9 Claudine: «Je priais beaucoup.» 

Claudine ist die dritte Interviewpartnerin, welche mir von der Sans-Papiers-Beratungsstelle vermit-
telt wurde. Mit ihr traf ich mich in einem öffentlichen Restaurant in Bern. Leise, aber ausführlich 
beginnt sie, ihre Migrationsgeschichte und ihre Probleme im Alltag als Sans-Papiers zu schildern. 
Claudine ist ursprünglich aus Kamerun und besuchte in Frankreich die Universität, wo sie einen 
Schweizer kennen lernte, sich in ihn verliebte und mit ihm in die Schweiz kam. Als französische 
Studentin lebte sie die ersten drei Monate mit einem Touristenvisum hier, anschliessend wäre die 
Heirat mit ihrem Freund geplant gewesen, doch die Beziehung stellte sich als Fehlschlag heraus, ihr 
Freund verliess sie und Claudine blieb alleine in der Schweiz zurück. Ihr Visum war abgelaufen, 
ebenso die Verlängerungsfrist für die Universität in Frankreich, weshalb sie fortan ohne Aufent-
haltsbewilligung hier lebte: 

Il fallait que si je vienne maintenant en Suisse que je m’inscris de nouveau à l’université au projet de 
papier qui me permets de, de vivre en Suisse. Et là le temps est passé, parce [...]  je sais qu’on allait se 
marier, et puis a travers lui [son mari], je vais avoirs les papiers et avoir une situation bien. Mais il y a 
eu de mon problème que … ça ne c’est pas réalisé. J’ai vécu dans une situation vraiment … illégale. Et 
mon titre de séjour, d’étudiant était términé. Términé veut dire «plus valable». Je vivais donc dans 
l’illégalité en Suisse. 

Da sich Claudine aufgrund ihres Wegzuges mit dem Schweizer Freund auch mit ihrer Familie 
zerstritten hatte, konnte sie nicht zurück, weshalb sie beschloss, trotz allem in der Schweiz zu 
bleiben. Sie betont, dass die erste Zeit sehr schwierig gewesen sei, vor allem die Arbeitssuche und 
die Angst vor Kontrollen hätten ihr psychisch sehr zugesetzt. Sie habe gelitten und viele schlechte 
Erfahrungen gemacht, habe andererseits aber auch sehr viele gute Leute getroffen, welche ihr – sei 
es auch nur für eine Nacht – weiterhelfen konnten. Claudine malt in ihrer Freizeit gerne Bilder oder 
beschäftigt sich mit Worträtseln, was ihr hilft, ihre Gedanken zu ordnen. Zudem betont sie immer 
wieder, dass sie vor allem durch ihren starken Glauben und viele Gebete die Kraft und den Mut 
fand, ihre Situation weiter auszuhalten: 

La seule solution c’est d’avoir le courage, c’est de prier. [...] j’ai demandé au … à Dieu de me donner la 
force, le courage et … la chance de rencontrer des gens qui peuvent m’aider [...] Chaque fois que j’ai 
souffert, quand je reçois courage de sortir, de rendre compte à quelqu’un, de lui parler, et cette per-
sonne là trouvait une solution – à son niveau – à mon problème. [...] Et je me dis ça c’est … c’est Dieu. 
C’est un cadeau de … de Dieu. 

Seit einiger Zeit hat Claudine regelmässig mit der Sans-Papiers-Beratungsstelle und mit der Heils-
armee Kontakt, was ihr Leben stark verändert hat, da sie jetzt, wo sie mit Leuten über ihre Proble-
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SVP Schweizerische Volkspartei 
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Anhang 

Leitfaden problemzentriertes Interview mit illegalisierten MigrantInnen 

Beispiel eines Leitfadens zur Durchführung der problemzentrierten Interviews. Der Leitfaden 
wurde jeweils in kleinem Masse der momentanen Aufenthaltssituation (Sans-Papier, ehemals Sans-
Papiers, Sans-Papiers in Asylstruktur) der InterviewpartnerInnen angepasst und je nach Sprache auf 
Englisch oder Französisch übersetzt. Die kursiv gedruckten Fragen wurden nicht bei allen Inter-
viewpartnerInnen gestellt, je nach Gesprächsverlauf und Vorwissen über die entsprechenden 
Personen. 

 

Problemzentriertes Interview mit Sans-Papiers 

1. Vorstellung von mir und der Arbeit, um was es geht und was die Ziele der Arbeit sind. 

2. Erklären, wie das Interview ungefähr abläuft, dass sie von sich aus sprechen können und ich 
vor allem nachfrage, wenn ich etwas nicht verstehe oder genauer wissen möchte. 

3. Zusicherung der vollständigen Anonymität. Erklären, dass es für mich wichtig ist, ehrliche 
Antworten zu erhalten, egal ob der Inhalt legal oder illegal ist. 

4. Erwähnen, dass nichts gesagt werden muss, über das sie lieber nicht sprechen möchten. 

5. Fragen, ob sie mit der Aufnahme einverstanden sind und erklären, wofür die Aufnahmen 
gebraucht werden. 

 

Statistische Angaben 

 

Name_____________________________________ 

Herkunftsland______________________________ 

Alter_____________ männlich weiblich 

Zivilstand_________________________________ 

In der Schweiz seit__________________________ 

Verwandte in der Schweiz___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Interview: 

 

1. Was hast du in der Schweiz bisher erlebt? 

[2. Aus welchen Gründen bist du in die Schweiz gekommen?] 

3. Warst du einmal Sans-Papiers oder bist du es noch? 

4. Wie war/ist das Leben als Sans-Papiers? 

5. Was beschäftigt(e) dich als Sans-Papiers am Meisten? 

6. Wie gehst du mit Problemen und Schwierigkeiten im Alltag um?  

7. Welche Rolle spielen Freunde und Verwandte in deinem Leben? 

8. Was machst du, wenn du kein Geld hast? 

9. Welche Strategien hast du, um Kontrollen zu vermeiden? 

 [10. Hast du jemals illegale Tätigkeiten ausgeübt, um dein Leben finanzieren zu können?] 

11. Kennst du Hilfsangebote oder Organisationen die bei Sans-Papiers-spezifischen Problemen 
weiterhelfen können? 

 

Inputs während des Interviews (v.a. bei Fragen 4, 5 und 6) 

- Arbeit 

- Sicherheit 

- Psyche 

- Gesundheit 

- Bildung 

- Wohnsituation 

- Soziale Netzwerke 


